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Liebe Leserin, lieber Leser,

wie kommen wir raus aus Gas, aus Heizöl, aus 
fossilen Energien?

Grundsätzlich ist eine CO2-Besteuerung kein 
schlechter Ansatz – wenn sie die Richtigen 
trifft. Doch im Juli startende CO2-Steuer trifft 
im Fall von Mietern die Falschen. Mieter kön-
nen sich ihr Heizsystem nicht aussuchen und 
ohne die Zustimmung des Vermieters auch 
nicht ändern. 

Damit löst sich auch der intendierte Len-
kungseffekt der CO2-Steuer in Luft auf. Denn 
Vermieter werden nicht zum Austausch ihrer 
Heizungsanlagen angehalten, da die Mehrkos-
ten durch die neue Steuer zur Gänze vom Mie-
ter getragen werden müssen.

Eine ernsthafte Klimapolitik muss da anset-
zen, wo die Investitionsentscheidung getrof-
fen wird – beim Vermieter. Das neue deutsche 
Modell, wonach Vermieter an den CO2-Kos-
ten beteiligt werden, wäre ein mögliches Vor-
bild. Je schlechter die Energiebilanz eines Ge-
bäudes ist, desto mehr CO2-Kosten trägt der 
Vermieter (siehe Artikel auf Seite 18). Ein sol-
ches System schafft Anreize, in klimafreundli-
che Heizformen und energetische Sanierun-
gen zu investieren.

Die extremen Preissteigerungen bei Energie 
und die jüngste Erhöhung der Richtwert- und 
Kategoriemieten haben Mieter überproportio-
nal belastet. Die Regierung ist nun dringend 
gefordert, die CO2-Steuer noch vor ihrem Start 
neu, fair, und klimapolitisch wirkungsvoll 
zu reparieren – sonst werden ab Juli die letz-
ten Reserven der Mieter buchstäblich sinnlos 
verheizt.

Herzlichst, Ihr

Georg Niedermühlbichler
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Georg Niedermühlbichler: Die In-
flation liegt in Österreich bei 7 Pro-
zent, im Euroraum sogar noch dar-
über. Warum steigen die Preise der-
zeit so stark an?

Oliver Picek: Der Schuldige an der ak-
tuellen Teuerung ist letztlich Wla-
dimir Putin. Schon vor dem Angriff 
Russlands auf die Ukraine hat er weni-
ger Gas nach Europa geliefert, nur die 
langfristig vereinbarte Liefermenge. 
Das hat zur Verfünffachung der Gas-
preise geführt, das zieht den Strom-
preis mit nach oben. Auch der Ölpreis 
und damit die Treibstoffpreise sind 
stark gestiegen, weil Russland zweit-
größter Ölexporteur der Welt ist. 

Warum steigen auch andere Preise 
wie die für Lebensmittel? 

Oft steckt in dem Preis eines Produkts 
Gas oder Strom drinnen, das zur Pro-
duktion verwendet wird. Zumindest 
Treibstoff aber ist für den Transport 
überall drinnen. Neben menschlicher 
Arbeitskraft, Kapital und Land ist Ener-
gie der vierte große Produktionsfaktor, 

»Jede Mieterhöhung 
heizt die Teuerung 
weiter an«
Im großen Fair-Wohnen-Interview spricht Oliver Picek, Chefökonom des 
Momentum Instituts, mit MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler über 
Teuerung, Mietpreis-Spirale und Möglichkeiten, die explodierenden 
Wohnkosten in den Griff zu bekommen.

der überall – in allen Produkten, Gü-
tern und Dienstleistungen – direkt 
oder indirekt drinnen steckt. So wie 
das Blut den Körper versorgt, so treibt 
Energie die Weltwirtschaft an. Bleiben 
die Energiepreise lange genug hoch, 
geben die Unternehmen ihre gestie-
genen Kosten weiter an die Preise. 
Manche schlagen noch ein Körberl-
geld drauf für Extra-Gewinne, wie ge-
rade mancher Stromversorger oder 
Ölkonzern. 

Wie lässt sich die Rolle der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) in der ak-
tuellen Entwicklung einschätzen? 
Ist eine Zinserhöhung im Euroraum 
ein Mittel, um die Lage in den Griff 
zu bekommen?

Die Europäische Zentralbank, die 
kurzfristige Zinsen setzt, steckt in 
einem Dilemma. Erhöht sie die Zin-
sen, würgt sie die Wirtschaft ab. Ir-
gendwann sinkt dadurch auch die In-
flation, aber zu welchem Preis? Wirt-
schaftseinbruch, hohe Arbeitslosigkeit, 
sinkende Kaufkraft. 

Im Moment spekuliert die Zentral-
bank darauf, dass die hohen Energie-
preise von selbst einen Wirtschafts-
einbruch verursachen und die Teue-
rung von selbst sinkt. Und vielleicht 
hofft sie auch, dass der Krieg bald vor-
bei ist. Dann sinken die Rohstoffprei-
se wieder. Dann muss sie nicht mit der 
»Zinskeule« kommen und selbst ein-
mal fest auf die Wirtschaft hinhauen - 
mit allen Kollateralschäden wie höhe-
rer Arbeitslosigkeit. 

Preissteigerungen treffen nicht alle 
gleich. Wen trifft die Inflation am 
stärksten?

Die Preiserhöhungen sind im Mo-
ment für Reiche wie Arme recht ähn-
lich. Nur klar ist: Arme können mit Fo

to
: M

VÖ

»Die Europäische 
Zentralbank, die 
kurzfristige Zin-

sen setzt, steckt in 
einem Dilemma.«
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den Teuerungen schlechter umgehen. 
Leute mit viel Geld können sich ent-
scheiden: Konsumieren sie ihren Le-
bensstandard einfach weiter und spa-
ren etwas weniger, oder tun sie das 
nicht. Arme haben diese Reserven 
oder Ersparnisse gar nicht, auf die sie 
zurückgreifen können. 

Bei den Reichen fällt der Treibstoff 
mehr ins Gewicht, weil die mehr 
Autos besitzen. Bei den Armen fal-
len dagegen die Lebenshaltungskos-
ten ins Gewicht – Lebensmittel, Strom, 
Gas, Miete. Wer jetzt gerade am Land 
wohnt, weit mit dem Auto in die Arbeit 
pendelt, und in einer schlecht ge-
dämmten Wohnung noch eine Gas- 
oder Ölheizung hat, der hat ein gewal-
tiges Problem. 

Wie könnten Menschen entlastet 
werden, die besonders unter den 
Preissteigerungen leiden?

Zunächst einmal müssten die Sozial-
leistungen steigen – Mindestpension, 
Mindestsicherung, Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe. Es gibt eine Gren-
ze – die Armutsgefährdungsschwelle – 
über die man arme Haushalte heben 
müsste, damit sie mit Krisen wie einer 
Pandemie oder einer solchen Teue-
rung besser umgehen können. 
Das zweite wäre, die Löhne im unteren 
Bereich vor der Teuerung zu schützen. 

Also zum Beispiel einen Mindestlohn 
bei 1.800 Euro durch die Kollektivver-
träge einziehen, und die niedrigen 
Einkommen bei den Lohnsteigerun-
gen besser aussteigen lassen. 
Drittens: Die Teuerung direkter an-
gehen. Die Regierung könnte einen 
Preisdeckel auf den Grundbedarf 
eines Haushalts bei Strom und Gas 
verordnen, einen Preisdeckel bei den 
Mieten, und auch die Gewinnspan-
nen der Mineralölkonzerne deckeln. 
Stromerzeuger und Mineralölkonzer-
ne verdienen sich gerade eine golde-
ne Nase mit ihren Preissteigerungen, 
während viele nicht mehr wissen, wie 
sie mit der Teuerung zurechtkommen 
sollen.

Sind Einmal-Gutscheine ein proba-
tes Mittel?

Das Problem bei Gutscheinen ist, dass 
jeder gleich viel bekommt. Der mit 
5.000 Euro brutto im Monat im aus-
gezeichnet isolierten Eigenheim mit 
niedrigen Energiekosten genauso wie 
die Alleinerzieherin mit 1.600 Euro in 
der schlecht isolierten Wohnung mit 
teurer Gastherme. Ist es also die best-
mögliche Maßnahme? In Zeiten einer 
Teuerung nicht. Da geht es darum, den 
am stärksten Betroffenen am meisten 
zukommen zu lassen. Das Kriterium 
erfüllen Gutscheine nicht. 

Mit Mai steigen die Richtwert- und 
Kategoriemieten um fast 6 Prozent – 
das ist die größte Erhöhung seit der 
Einführung der Richtwertmieten im 
Jahr 1994. Wie wirkt sich die Stei-
gerung der Mieten auf die Inflation 
aus?

Jede Mieterhöhung heizt die Teue-
rung weiter an. Aber man muss auch 
aufpassen. In der allgemeinen Teue-
rungsrate, die wir alle zwei Wochen 
in der Zeitung lesen, spielen Mieten 
eine zu geringe Rolle. Deren Anteil ist 
nur ein Zwanzigstel, weil es auch Be-
sitzer von Eigentumswohnungen oder 
Häusern gibt. In der Realität ist das für 
alle Mieter viel mehr - fast jeder Mie-
ter muss mehr als nur ein Zwanzigstel 
seines monatlichen Einkommens für 
die Miete ausgeben. Die Inflationsra-
te der Mieter wird daher deutlich hö-
her ausfallen. Fo

to
s: 

MV
Ö

»Stromerzeu-
ger und Mineral-
ölkonzerne ver-

dienen sich gera-
de eine goldene 
Nase mit ihren 

Preissteigerungen, 
während viele 
nicht mehr wis-

sen, wie sie mit der 
Teuerung zurecht-
kommen sollen.«

Oliver Picek im Gespräch mit Georg Niedermühlbichler in der MVÖ-Zentrale. 



7FAIR WOHNEN 2/22

Fo
to

s: 
MV

Ö

Droht uns eine Mietpreis-Spirale?
 
Wir sind seit schon seit Jahren mit-
tendrin. In den letzten 10 Jahren wur-
de der Warenkorb, den wir im Durch-
schnitt konsumieren, um rund ein 
Fünftel teurer. Aber die Mieten sind 
um die Hälfte gestiegen. Sie haben 
daher auch die Teuerung insgesamt 
in die Höhe getrieben. Während der 
Pandemie gab es eine Pause, die Mie-
ten stiegen kaum mehr. Aber jetzt geht 
es wieder voll los. Zunächst die Richt-
wertmieten, und jetzt ziehen die Pri-
vatvermieter nach. 

Wer zum Beispiel Mitte August einen 
Mietvertrag abgeschlossen hat mit 
einer »Wertsicherungsklausel«, der 
hat mittlerweile eine Mieterhöhung 
von über 10 Prozent am Tisch. Bei 
einer Miete von 1.000 Euro macht 
das 100 Euro zusätzlich aus. Das wird 
in den nächsten Monaten einen or-
dentlichen Preisschub bedeuten, der 
dann die Grundlage für einen Teil der 
nächsten Mieterhöhung ist. 

Ist die Koppelung der Mieten an den 
Verbraucherpreisindex überhaupt 
sinnvoll? Gäbe es andere Indikato-
ren wie zum Beispiel  Kerninflation 
oder Baukostenindex, die gerechter 
oder treffsicherer wären?

Zum einen könnte man die Mieterhö-
hung herausrechnen, sodass nicht 
die jetzige Mieterhöhung schon zur 
nächsten beiträgt und so die Miet-
preisspirale durchbrechen. Fast noch 
wichtiger sind aber die Energiepreise, 
die laut Verbraucherpreisindex den 
größten Anstieg ausmachen. Durch 
steigende Preise für Gas und Öl wird 
das ganze Land ärmer, weil wir das 
aus dem Ausland zukaufen müssen. 
Der Kuchen wird kleiner; ein Kuchen-
stück fehlt künftig, solange die Preise 
hoch sind. Den Verlust des fehlenden 
Stücks muss man gerecht aufteilen. 
Doch berechnet man die Mieterhö-
hung aufgrund der allgemeinen Teue-
rung, sind die Energiekosten drinnen. 

Was passiert dann? Der Vermieter 
wälzt einen Teil seiner Energierech-
nung auf den Mieter ab. Der Mieter 
zahlt doppelt. Seine eigenen höheren 
Energiekosten, die er sowieso zahlen 

muss. Aber auch einen Teil der Ener-
giekosten des Vermieters. 

Für Mietverträge müsste daher gel-
ten: Die Energiepreise müssen in Zei-
ten einer so hohen Teuerung aus dem 
Verbraucherpreisindex herausgerech-
net werden, der in den Mietverträgen 
üblicherweise als »Wertsicherung« die 
Mieterhöhung festlegt. So lässt sich die 
Teuerung zumindest etwas dämpfen.

Die Mieten sind schon über die letz-
ten Jahre deutlich stärker gestiegen 
als die Inflation und fressen einen 
immer größeren Anteil des Einkom-
mens. Vielen Menschen bleibt also 
weniger Geld für andere Ausgaben. 
Wie wirkt sich das gesamtwirtschaft-
lich aus?

Es verteilt um. Hohe Mieten nehmen 
den Menschen mit wenig Einkommen 
Geld weg, und geben es jenen mit viel 
Geld. Wieso? Wer besitzt die Immobi-
lien, die Wohnungen, die Häuser? Das 
sind hauptsächlich Menschen, die viel 
Geld haben und hohe Einkommen er-
zielen. Diese Menschen bekommen 
dann höhere Zahlungen von Leuten, 
die viel weniger Geld haben als sie. 
Das ist ein großes Verteilungsprob-
lem. Es schwächt auf Dauer auch die 
Wirtschaft als Ganzes, weil Menschen 
mit wenig Geld mehr davon ausgeben 

»Der Vermieter 
wälzt einen Teil 
seiner Energie-

rechnung auf den 
Mieter ab.«

Beim Interview in der MVÖ-Zentrale: Georg Niedermühlbichler und Oliver Picek. 
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müssen. Das sorgt für Konsum und 
Arbeitsplätze. 

Was ließe sich gegen die unverhält-
nismäßig steigenden Wohnkosten 
unternehmen?  

Um die unmittelbaren Symptome zu 
bekämpfen: Die Mieterhöhungen jetzt 
einmal für 1-2 Jahre aussetzen. Nicht 
nur die im Altbau, in Gemeinde- und 
Genossenschaftswohnungen, son-
dern auch die in privaten Neubauver-
trägen - sonst galoppiert uns die Teue-
rung tatsächlich davon, wenn die Bun-
desregierung nicht direkter eingreift. 
Man könnte auch überlegen, erneut 
eine Mietpreisbremse einzuziehen für 
alle aktuellen Mietverhältnisse – wie 
bei den Altbaumieten.

Um die Ursachen zu bekämpfen, 
braucht es zunächst eine realistische 
Analyse. Gemeinde- und Genossen-
schaftswohnungen dämpfen die Mie-
ten zwar etwas, aber sie konnten die 
generelle Explosion der Mieten nicht 
verhindern. Es braucht also stärkere 
Eingriffe des Staates.

Welche können das sein?

Der Grundsatz müsste sein, das spe-
kulative Finanzkapital aus dem Woh-
nungsmarkt herauszuhalten. Geeig-
neter Wohnraum ist ein wichtiges 

Grundbedürfnis, das wir alle haben. 
Dieses Grundbedürfnis darf nicht als 
Wertanlage missbraucht werden.  Was 
kann man tun? Zum Beispiel die Wert-
steigerung von Wohnungen, Immo-
bilien und Grundstücken für Private 
und Firmen zu 100 Prozent besteuern. 
Dann kann eine Immobilienfirma nur 
Gewinn machen, wenn sie Wohnun-
gen auch vermietet, aber nicht wenn 
sie auf eine Wertsteigerung spekuliert 
und so die Preise hinauftreibt. Das gilt 
auch für Private. Vielleicht sollte man 
so weit gehen, dass ich als Bewohner 
einer Stadt nur eine Wohnung oder 
nur ein selbst bewohntes Haus besit-
zen darf. 

Das zweite Problem ist ja, dass pri-
vate Firmen viele teure Eigentums-
wohnungen, die sich immer weni-
ger Menschen leisten können, bauen. 
Stattdessen bräuchte es leistbare Miet-
wohnungen. Dafür brauchen die Ge-
nossenschaften und Gemeinden billi-
ge Grundstücke. Eigentlich sollte man 
ein Vorkaufsrecht der Stadt einfüh-
ren bei jedem Verkaufswunsch eines 
Grundbesitzers in einer Stadt. Mit 
einer Steuer von 100 Prozent auf Wert-
steigerungen wären dann für die Stadt 
oder für die Republik auch genug Ein-
nahmen da, um den Privateigentü-
mern die Grundstücke abzukaufen.

Danke für das Gespräch.

Oliver Picek und Georg Niedermühlbichler beim Fair-Wohnen-Interview in der Zentrale der Mietervereinigung. 

»Vielleicht sollte 
man so weit 

gehen, dass ich als 
Bewohner einer 
Stadt nur eine 

Wohnung oder nur 
ein selbst bewohn-
tes Haus besitzen 

darf.«
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»Wien hält 
zusammen« 
Michael Ludwig im Interview 
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m 16. März 2020 trat in Ös-
terreich der erste Corona-
Lockdown in Kraft. Am 23. 

März forderte die Mietervereini-
gung (MVÖ) erstmals die Ein-
richtung eines neuen, bundes-
weiten Solidarfonds, der Mieter 
mit Zahlungsschwierigkeiten 
vor dem Verlust ihrer Wohnun-
gen bewahrt. Im Juni erneuerte 
die MVÖ angesichts alarmieren-
der Zahlen - 500.000 Menschen 
waren arbeitslos, 1,3 Millionen 
in Kurzarbeit – die Forderung in 
einer großen Pressekonferenz. 

Die September-Ausgabe von 
Fair Wohnen brachte den Si-
cher-Wohnen-Fonds als Titel-
geschichte, im Oktober ging 
die MVÖ in einer gemeinsa-
men Pressekonferenz mit SPÖ-
Wohnbausprecherin Ruth Be-
cher erneut in die mediale Of-
fensive. Die Bundesregierung 
reagierte jedoch (noch) nicht, 
weshalb MVÖ-Präsident Georg 
Niedermühlbichler im Dezem-
ber einen Appell an die Verant-
wortlichen richtete: »Die Regie-
rung muss nun rasch handeln, 
sonst riskiert sie Delogierungen 
und Obdachlosigkeit.«

Gemeinsam mit der Arbei-
terkammer machte die MVÖ 

Endlich:  
»Wohnschirm« 
für Mieter ist da
Schon vor zwei Jahren – kurz nach Beginn der 
Pandemie – hat die Mietervereinigung einen 
Fonds zur Delogierungsprävention gefordert. 
Nun steht der »Wohnschirm« endlich bereit.

weiter Druck für den Hilfsfonds, 
eine Pressekonferenz im Feb-
ruar 2021 folgte; parallel wur-
de in Abstimmung mit weiteren 
Organisationen wie der Volks-
hilfe die Schaffung des Fonds 
vorangetrieben. 

Arbeit der MVÖ wirkt 
Reichlich spät, aber immerhin 
doch kündigte schließlich im 
Juni der damalige Sozialminis-
ter Wolfgang Mückstein an, 24 
Millionen Euro für einen Fonds 
bereitzustellen, um Delogierun-
gen im Zuge der Corona-Kri-
se zu verhindern. Die hartnä-
ckige Arbeit der MVÖ hat sich 
nicht nur für betroffene Mieter 
bezahlt gemacht – auch gesamt-
gesellschaftlich ergibt sich eine 
positive Bilanz, denn ein Euro 
aus dem Hilfsfonds vermeidet 
Folgekosten von über 12 Euro.

»Wohnschirm« aufgespannt
Die Einrichtung des Hilfsfonds 
sollte schließlich länger als 
Mücksteins Amtszeit dauern. 
Erst am 5. Mai 2022 stellte dessen 
Nachfolger Johannes Rauch den 
nun »Wohnschirm« genannten 
Fonds vor. Bis Ende des Jahres 
2023 stehen nun also bundes-
weit 24 Millionen Euro zur Ver-
fügung, um Wohnungslosigkeit 

zu verhindern und Personen 
mit Mietrückständen finanziell 
zu unterstützen. Seitens des Mi-
nisteriums geht man davon aus, 
dass bis Ende 2023 5.500 Haus-
halte unterstützt werden.
 
Aufstockung gefordert
Ob die Dotierung des »Wohn-
schirms« ausreicht, wird sich 
zeigen. Bei Bedarf müsse die-
ser jedenfalls aufgestockt bezie-
hungsweise über 2023 hinaus 
verlängert werden, erklärt MVÖ-
Präsident Niedermühlbichler. 
Auf der einen Seite ist die Pan-
demie noch nicht vorbei, auf der 
anderen Seite setzt die Rekord-
Teuerung mit explodierenden 
Energiepreisen und weiter stei-
genden Mieten (Richtwerterhö-
hung) den Mietern zu. 

Laut Statistik Austria stellen die 
Wohnkosten bereits jetzt für 
825.000 Menschen in Österreich 
eine schwere finanzielle Belas-
tung dar. Bei 228.000 Menschen 
(das sind rund 9 Prozent aller 
Mieter) kam es in den letzten 3 
Monaten zu Mietrückständen. 
Weitere 732.000 Menschen rech-
nen in den kommenden 3 Mo-
naten mit Zahlungsschwierig-
keiten bei ihren Wohnkosten.
 
So funktioniert der Schirm
Der »Wohnschirm« soll Kos-
ten decken, die zur Sicherung 
der Wohnung notwendig sind 

– also Mietrückstände, Anwalts- 
und Gerichtskosten, sofern die-
se nicht selbst gedeckt werden 
können. Die Höhe der Leistung 
ist nicht gedeckelt. Wenn die 
Wohnung auf Dauer nicht mehr 
leistbar ist, kann der Umzug in 
eine vorhandene, leistbarere 
Wohnung unterstützt werden. 
Betroffene Mieter können sich 
österreichweit an 28 Anlaufstel-
len wenden – Details dazu siehe 
https://wohnschirm.at.

Fair-Wohnen-Titel 
vom September 2020.

Wohnschirm
Infos im Internet:

https://wohnschirm.at
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Vertragliche 
Wertsicherungs-

vereinbarung: 
Was darf der 

Vermieter wirklich?
Warum es sich für Mieter lohnen kann, bei einer Erhöhung der Miete einen 

Blick in den Mietvertrag zu werfen und die Wertsicherungsvereinbarung zu 
überprüfen, erklären die Experten der Mietervereinigung Steiermark.



Rat & Hilfe
Angebot und Außen-
stellen der Mieterver-
einigung Steiermark:

mietervereinigung.at/738/
Leistungsumfang-Zustaendigkeit 

Mag. Marion Raidl
ist Juristin der 

Mietervereinigung 
Steiermark.
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V orweg ist festzuhal-
ten, dass folgender Arti-
kel nicht auf die gesetzli-

che Wertsicherung (Kategorie- 
und Richtwertsystem) eingeht, 
wo eine genaue Anpassung der 
Miete, wie der Name schon sagt, 
durch Gesetz erfolgt.  

Die Mietervereinigung Steier-
mark prüfte kürzlich den Miet-
vertrag einer Jungfamilie und 
stellte fest, dass keine Wertsi-
cherung im Mietvertrag veran-
kert war. Der Vermieter richtete 
bloß ein Schreiben an die Mieter, 
indem er erklärte, dass er auf-
grund der gegenwärtigen allge-
meinen Teuerung nunmehr die 
Hauptmiete anheben wird. Wei-
ter führte dieser begründend 
dazu aus, dass der Mietvertrag 
bereits im Jahr 2014 abgeschlos-
sen wurde und es noch nie zu 
einer Erhöhung der Hauptmiete 
kam, weshalb es jetzt an der Zeit 
sei, die Miete dahingehend zu 
erhöhen. Die Mietervereinigung 
Steiermark konnte die Familie 
beruhigen, indem sie dieser klar 
machte, dass das Schreiben auf 

keiner gültigen Rechtsgrundla-
ge beruht. Dadurch konnte der 
Familie künftig die Bezahlung 
eines monatlichen Betrages von 
insgesamt Euro 168,09 Euro er-
spart werden. 

Damit man von einer rechts-
konformen vertraglichen Wert-
sicherungsvereinbarung ausge-
hen kann, sollten folgende Kri-
terien erfüllt sein: 

Der Mietvertrag muss, wie be-
reits erwähnt, über eine aus-
drückliche Regelung der Wert-
sicherung verfügen. Bei münd-
lichen Mietverträgen sollte es 
darüber eine schriftliche Verein-
barung geben. Selbstverständ-
lich sind auch mündliche Abre-
den zwischen den Mietparteien 
zulässig, doch aufgrund einer 
möglichen erschwerten Beweis-
führung im Falle eines Rechts-
streits, wenig empfehlenswert. 
Weiters muss angegeben wer-
den, in welchem Ausmaß eine 
Hauptmieterhöhung zu erwar-
ten ist. Für Mietverhältnisse 
mit einem fix vereinbarten Be-
trag, der neben der Hauptmie-
te auch die Betriebskosten und 
die Umsatzsteuer umfasst (Pau-
schalmietzins), wird der ge-
samte Pauschalbetrag wertge-
sichert. Bei fast allen Mietver-
hältnissen wird als Grundlage 
der Wertsicherung der Haupt-
miete die Veränderung des Ver-
braucherpreisindex (VPI) ver-
einbart. Dieser wird monatlich 
aufgrund der Entwicklung der 
allgemeinen Lebenskosten von 
der Statistik Austria berechnet 
bzw. verlautbart (ist unter www.
statistik.at im Internet abruf-
bar) und ist in der Vereinbarung 
zu nennen. Schließlich muss 
noch das Ausgangsmonat bzw. 
Ausgangsjahr,  von dem aus 
die Berechnung vorzunehmen 
ist, festgelegt werden. Zumeist 
ist dies das Monat und Jahr der 
Mietvertragsunterzeichnung. 

Wenn all diese Formerfordernis-
se erfüllt sind, liegt eine gültige 
vertragliche Wertsicherungsver-
einbarung vor und kann durch 

den Vermieter geltend gemacht 
werden. Vorsicht: Ein Verzicht 
der Geltendmachung durch 
den Vermieter stellt keinen Wi-
derruf der Vereinbarung dar, 
weshalb der Vermieter, natür-
lich unter Voraussetzung einer 
gültigen Vereinbarung, jeder-
zeit eine Anpassung der Haupt-
miete für die Zukunft vorneh-
men kann. Wichtig ist zu beach-
ten, dass bei Mietverhältnissen 
außerhalb des MRG (betrifft in 
erster Linie Mietverträge über 
Ein- und Zweifamilienhäusern) 
bzw. bei teilweiser Anwendung 
des MRG (betrifft unter ande-
rem Mietverträge über Neu-
bauten ohne Verwendung öf-
fentlicher Förderungsmittel), 
der Vermieter die Erhöhung der 
Hauptmiete auch rückwirkend, 
innerhalb eines Verjährungs-
zeitraumes von drei Jahren, gel-
tend machen und nachverrech-
nen kann. Bei Mietverhältnissen 
im Vollanwendungsbereich des 
MRG (betrifft vorwiegend Miet-
verhältnisse über Altbauten, die 
vor dem 1.7.1953 errichtet wur-
den und aus mehr als zwei Miet-
gegenständen bestehen), ist 
eine solche Rückforderung nicht 
erlaubt.

Schließlich ist noch zu bemer-
ken, dass Mieter Rückforde-
rungsansprüche hinsichtlich 
unberechtigter bzw. unrichtiger 
Hauptmieterhöhungen im Rah-
men der Wertsicherung durch 
den Vermieter haben. Diese ver-
jähren gem. § 1486 Z 4 ABGB in-
nerhalb von drei Jahren. 

Fazit: Der geschilderte Fall be-
weist, dass es sich immer lohnt, 
einen Blick in den Mietvertrag 
zu werfen. Bei Unsicherhei-
ten, ob die durch den Vermieter 
geltend gemachte Wertsiche-
rung zulässig ist oder nicht bzw. 
ob diese auch richtig berech-
net wurde, lassen Sie sich ger-
ne bei unseren Beratungsstellen 
aufklären.
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So mietet
Österreich
Die große Mitglieder-Umfrage der Mietervereinigung zeigt, wie Österreich wohnt 
und mietet. Die Ergebnisse machen deutlich, wo die größten wohnpolitischen Bau-
stellen liegen und was es braucht, um leistbares Wohnen zu sichern.

sterreich gilt international 
als Land der Mieter. Mit 
einer Mietquote von 43 

Prozent liegt man im europäi-
schen Spitzenfeld – nur in der 
Schweiz (58%) und in Deutsch-
land (49%) gibt es anteilig 
mehr Haushalte, die zur Miete 
wohnen. 

Was die Wohnsituation betrifft, 
bestehen zwischen Mietern und 
Haus- bzw. Wohnungseigentü-
mern signifikante Unterschiede. 
Hauseigentümer wohnen hier-
zulande durchschnittlich auf 
doppelt so großer Fläche wie die 
Mieter (siehe Grafik rechts).

Umgekehrt stellt sich die Situa-
tion bei den Wohnkosten (Miete, 
Betriebskosten, Zinsen für Kre-
dite, Heizung, Energie, Instand-
haltung) dar. Haushalte in pri-
vaten Mietwohnungen geben 
im Schnitt 30% ihres Einkom-
mens fürs Wohnen aus, Genos-
senschafts- und Gemeindemie-
ter rund ein Viertel, während 
Wohnungseigentümer mit 16% 
und Hauseigentümer mit 11% 
anteilig die geringsten Aufwen-
dungen stemmen müssen (siehe 
Grafik rechts).

Ö Die Gruppe der Mieter unter-
teilt sich in drei größere Sekto-
ren: 16% leben in Gemeinde-
wohnungen, 40% in Genossen-
schaftswohnungen und 44% in 
meist privaten Mietwohnungen.  
(siehe Grafik unten).
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Die Mietervereinigung hat im 
Herbst 2021 mehr als 1.400 Mit-
glieder in einer großen, ano-
nymisierten Online-Umfrage 
von Reichmann Research Con-
sulting zu ihren Wohnverhält-
nissen befragt. Wie hoch sind 
die tatsächlichen Wohnkosten? 
Empfinden die Mieter die Höhe 
ihrer Miete als gerechtfertigt? 
Die Antworten sprechen für sich. 
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Wohnkosten
Die Ergebnisse der MVÖ-Um-
frage zeigen in Bezug auf die 
Wohnkosten (Miete inkl. Be-
triebkosten, Heizung, Strom) 
deutliche Unterschiede zwi-
schen den Sektoren Gemein-
de-, Genossenschafts- und Pri-
vatwohnungen. Zwei von drei 
Haushalten, die in einer Ge-
meindewohnung mieten, haben 
Wohnkosten von bis zu 700 Euro 
im Monat – in Genossenschafts- 
und Privatwohnungen bleibt 
nur einer von drei Haushalten 
unter dieser Grenze. Der Anteil 
jener, die über 900 Euro pro Mo-
nat an Wohnkosten stemmen 
müssen, liegt bei den Befrag-
ten bei 16% in Gemeindewoh-
nungen, steigt bei Genossen-
schaftswohnungen auf 35% und 
erreicht in Privatwohnungen gar 
43% (siehe Grafik rechts).

Befristungen
Eklatant unterscheiden sich die 
Wohnkosten auch zwischen 
befristeten und unbefristeten 
Mietverhältnissen. Befristungen 
sind fast ausschließlich im pri-
vaten Segment anzufinden, wo 
im Bestand beinahe schon jeder 
zweite Vertrag befristet ist (47%). 
Der Anteil an Befristungen im 
Bestand steigt von Jahr zu Jahr, 
denn drei von vier neuen priva-
ten Mietverträgen werden nur 
noch befristet abgeschlossen. 
Marginal ist der Befristungsan-
teil in Wohnungen von Gemein-
den (3%) und gemeinnützigen 
Bauvereinigungen (6%). 

Befristete Mietverträge sind 
deutlich teurer als unbefriste-
te. In der MVÖ-Umfrage muss-
te mehr als die Hälfte der Mie-
ter mit einem befristeten Vertrag 
mehr als 900 Euro an Wohnkos-
ten stemmen, während dies bei 
unbefristeten Verträgen nur 37% 
betraf (siehe Grafik rechts). 

Nur 23% der Befragten mit 
einem befristeten Vertrag be-
werten die Höhe ihrer Miete als 
angemessen, 77% finden sie zu 
hoch. Bei Mietern mit unbefris-
tetem Vertrag liegt das Verhält-
nis bei 45:55 (siehe Grafik rechts). 
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Angemessene Wohnkosten?
Bis zu welchem Betrag emp-
finden Mieter in Österreich die 
Höhe ihrer Wohnkosten insge-
samt als angemessen? Die MVÖ-
Umfrage zeigt, dass Wohnkos-
ten von bis zu 700 Euro von der 
Mehrheit noch als gerechtfertigt 
bewertet werden. Ihre Wohn-
kosten von bis zu 500 Euro be-
werten nur 14% der Befrag-
ten als zu hoch, 75% jedoch als 
angemessen. 

In der Bandbreite von 501-700 
Euro steigt der Anteil jener, die 
ihre Wohnkosten als nicht an-
gemessen empfinden, auf 38%. 
Ab 701 Euro steigt dieser Anteil 
auf 52% und erreicht bei Wohn-
kosten jenseits der 1.100-Euro-
Marke bereits 76% (siehe Grafik 
rechts).

Der MRG-Effekt
Bei einer Analyse nach Bau-
perioden der Miethäuser zeigt 
sich – schwach, aber doch – 
der preisdämpfende Effekt des 
Mietrechtsgesetzes (MRG). In 
vor 1945 errichteten Gebäuden 
(sogenannten »Altbauten«) hält 
eine knappe Mehrheit der Mie-
ter ihre Ausgaben fürs Wohnen 
für angemessen. Danach kehrt 
sich dieses Verhältnis um. Einen 
Hinweis, dass seit Jahrzehnten 
zu wenige leistbare Mietwoh-
nungen auf den Markt kommen, 
liefern die Daten ab 2000: Für 
70% der Mieter sind die Wohn-
kosten in diesen Häusern »viel 
zu hoch« bzw. »zu hoch« (siehe 
Grafik rechts).

Belastung durch Wohnkosten
Bei der Wohnkosten-Belastung 
der befragten Haushalte zeigt 
sich, dass diese für mehr als 
zwei Drittel der Mieter im pri-
vaten und im gemeinnützigen 
Sektor groß bzw. spürbar ist. In 
Gemeindewohnungen stellen 
die Wohnkosten für jeden Fünf-
ten eine große, für jeden Dritten 
eine spürbare Belastung dar; 
für 42% und damit die größte 
Gruppe im Vergleich bleibt die 
Belastung hier jedoch gering 
bzw. nicht spürbar (siehe Gra-
fik rechts).
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Gleichwertige 
Wohnung verfügbar?
Ein deutliches und gleichzeitig 
alarmierendes Ergebnis lieferte 
unsere einfache Frage: »Wenn 
Sie am Ende des Monats ihre 
Wohnung wechseln müssten, 
könnten Sie Ihrer Ansicht nach 
zum selben Preis eine gleich-
wertige Wohnung beziehen?« 
Hier antworteten insgesamt 83% 
der Befragten mit einem klaren 
Nein. Gar nur 2% jener Mieter, 
die ihre Wohnkosten als ange-
messen bewerteten, konnten 
sich vorstellen, eine gleichwer-
tige Wohnung zu finden! 

Selbst jene, die ihre Wohnkos-
ten in der aktuellen Wohnung 
als (viel) zu hoch einschätzten, 
rechneten im Fall eines Woh-
nungswechsels zu 73% mit einer 
Verschlechterung (siehe Grafik 
rechts).

Betriebskostenabrechnungen
Mieter haben ein gesetzliches 
Recht auf Betriebskostenab-
rechnungen. Wie die Praxis der 
MVÖ zeigt, kann es sich lohnen, 
die Abrechnung zu kontrollie-
ren (siehe Artikel auf Seite 26 in 
diesem Heft). Dazu muss man 
sie freilich überhaupt erst erhal-
ten haben. Sowohl im Gemein-
debau als auch im geförderten 
Wohnbau wird fast allen Mie-
tern die Abrechnung zugäng-
lich gemacht, wie die MVÖ-Be-
fragung ergab. Rund jeder vierte 
Privatmieter gab jedoch an, kei-
ne Abrechnungen zu erhalten 
(siehe Grafik rechts).

Hausverwaltung
Mietern werden zwar die Kosten 
für die Hausverwaltung verrech-
net, ein Mitspracherecht bei der 
Bestellung dieser haben sie aber 
nicht. Im Anwendungsbereich 
des MRG können für die Haus-
verwaltung 3,80 Euro je Quad-
ratmeter Nutzfläche und Jahr 
verrechnet werden – das macht 
bei einer 70-Quadratmeter-
Wohnung immerhin 293 Euro 
im Jahr aus. Nur rund ein Drittel 
der Mieter ist mit der Leistung 
ihrer Hausverwaltung zufrieden 
(siehe Grafik rechts).
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17FAIR WOHNEN 2/22

Umfrage zeigt 
Handlungsbedarf auf
Die große MVÖ-Umfrage unter-
mauert, dass Wohnen vor allem 
im privaten Sektor zunehmend 
unleistbar wird. Ein Grund 
dafür ist, dass bereits bei der 
Mehrzahl aller privaten Miet-
verhältnisse das Mietrechtsge-
setz (MRG) mit seinen ohne-
hin schwammigen Preisgren-
zen nicht mehr zur Anwendung 
kommt, da der Geltungsbereich 
des Gesetzes auf einen längst 
vergangenen Errichtungszeit-
raum der Gebäude (1945!) ab-
stellt. Dadurch wird der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes im 
Verhältnis zum Wohnungsange-
bot immer kleiner.

Ein zweiter Grund ist die ra-
sante Zunahme der befristeten 
Mietverträge, die Mietern nicht 
nur wichtige Rechte nehmen, 
sondern auch die Wohnkos-
ten in die Höhe treiben. Bei je-
dem Wohnungswechsel werden 
unter anderem Kosten für Um-
zug, Kaution, Provision, Ummel-
dung etc. fällig.

Zentrale Forderungen 
der Mietervereinigung
Konkrete Vorschläge, wie Woh-
nen wieder leistbar werden 
könnte, liegen seitens der Mie-
tervereinigung seit langem auf 
dem Tisch. Zentrale Forderun-
gen sind:

• Ein Mietrecht für alle mit kla-
ren Mietzinsobergrenzen, 

• eine Einschränkung der 
Befristungsmöglichkeiten, 

• sowie eine Senkung der Be-
triebs- und Kautionskosten. 

Ein Mietrecht für alle 
Der Anwendungsbereich des 
MRG soll auf alle Mietverhält-
nisse ausgedehnt werden. 

Klare Mietzinsobergrenzen 
Das Fehlen von klaren gesetz-
lichen Richtlinien für Zu- und 
Abschläge im Richtwertsystem 
hat zu einem Wildwuchs von 
Zuschlägen geführt, der selbst 

Fachleute vor Probleme stellt. 
Die MVÖ tritt daher für kla-
re und nachvollziehbare Miet-
zinsobergrenzen ein. In einem 
Zu- und Abschlagskatalog sol-
len die Zuschläge auf maximal 
25% vom Richtwert gedeckelt 
werden. 

Außerdem treten wir für die Ab-
schaffung des Lagezuschlags 
ein, der nur die Infrastruktur-
leistungen der Gemeinde wi-
derspiegelt, aber keinen per-
sönlichen Leistungseinsatz des 
Liegenschaftseigentümers. 

Um die Teuerungsspirale im Be-
reich der Mieten anzuhalten, 
soll die automatische Valorisie-
rung gestoppt werden. 

Für alte Möbel, deren wirt-
schaftliche Lebensdauer über-
schritten ist, soll keine Möbel-
miete mehr verrechnet werden 
dürfen. 

Einschränkung der 
Befristungsmöglichkeiten 
Gesichertes und leistbares Woh-
nen ist eine Grundvorausset-
zung, um am sozialen Leben 
einer Gesellschaft teilhaben zu 
können. Befristungen bedeu-
ten nicht nur Unsicherheit für 
die Mieter, sondern steigern 
außerdem die Gesamtwohnkos-
ten. Die MVÖ fordert eine Min-
destvertragsdauer von 5 Jahren. 
Außerdem soll der Befristungs-
abschlag mindestens 50 Prozent 
betragen und Mieter sollen je-
derzeit kündigen können. 

Betriebskosten senken 
Jahr für Jahr werden den Mie-
tern Kosten, die eigentlich der 
Hauseigentümer zu tragen hät-
te, weiterverrechnet. Grund-
steuer, Versicherungsprämien 
und Verwaltungshonorar sollen 
aus dem Betriebskostenkatalog 
entfernt werden. 

Maklerprovision für 
Mieter abschaffen 
Der Abschluss eines Mietvertra-
ges kommt Mieter teuer. Mak-
lerprovisionen erhöhen die tat-
sächlichen Wohnkosten. Die 

MVÖ tritt dafür ein, dass ein 
Makler vom Auftraggeber (in der 
Regel ist das der Vermieter) be-
zahlt wird. 
Das Justizministerium hat vor 
kurzem einen Gesetzesentwurf 
vorgelegt, der das Bestellerprin-
zip in Österreich verankern soll. 
Doch der Entwurf bietet in sei-
ner Erstfassung Umgehungs-
möglichkeiten. Die MVÖ hat 
deshalb in einer Stellungnahme 
Änderungen eingefordert (sie-
he Artikel auf Seite 20 in diesem 
Heft).

Kautionskosten senken 
Allein die Kaution verschlingt 
derzeit drei bis sechs Brutto- 
Monatsmieten. Kautionen sol-
len der Höhe nach mit maximal 
zwei Bruttomonatsmieten be-
schränkt werden. 

Faire Rechtsdurchsetzung 
Der Weg zum Recht darf nicht 
durch bürokratische und finan-
zielle Hürden versperrt sein. Die 
Durchsetzung sämtlicher Rech-
te und Pflichten aus dem Wohn-
recht muss ohne Kostenrisiko 
im Außerstreitverfahren abge-
wickelt werden können. 

Leerstandsabgabe 
Durch lang leer stehende Woh-
nungen wird der verfügba-
re Wohnraum künstlich ver-
knappt. Die MVÖ fordert, dass 
Leerstände nach sechs Mona-
ten verpflichtend gemeldet wer-
den müssen und eine Abgabe 
für Wohnungen und Geschäfts-
räumlichkeiten, die unbegrün-
det länger leer stehen. 

Strafen bei Mietwucher 
Im Normalfall werden Vergehen 
gegen Gesetze auch geahndet. 
Das Mietrecht soll hier keine 
Ausnahme darstellen. Derzeit 
gibt es für Vermieter, die über-
höhte Mieten verlangen, außer 
einer drohenden Rückzahlung 
keine Konsequenzen. Die MVÖ 
fordert daher für vorsätzlich und 
wiederholt überhöhte Mieten 
Verwaltungsstrafen. Die einge-
hobenen Beträge sollen für so-
zialen Wohnbau zweckgebun-
den werden.
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100
Euro Mehrkosten 
werden durch die 

CO2-Steuer auf einen 
durchschnittlichen 
Haushalt im Altbau 

zukommen.

achdem die Bundesregie-
rung seit Monaten sämt-
liche Appelle, die von 

den Teuerungen ohnehin stark 
belasteten Mieter zu entlas-
ten, nachhaltig ignoriert und 
damit rund 500.000 Haushal-
ten in Österreich im Mai eine 
satte Mieterhöhung von fast 
6 Prozent beschert hat, klopft 
das nächste Teuerungspaket, 
schönfärberisch als »ökosozia-
le Steuerreform« bezeichnet, 
schon an der Tür. Die neue CO2-
Steuer wird Wohnen vor allem 
die rund 1,5 Millionen Haushal-
te, die mit Öl oder Gas heizen, 
sukzessive verteuern.

Ab Juli gilt: eine Tonne CO2 kos-
tet 30 Euro. Dieser Preis wird ab 
2023 jährlich steigen und 2025 
bereits 55 Euro betragen. Je nach 
Sanierungsgrad und Energieef-
fizienz des Gebäudes und des 
Heizsystems wird das Mietern 
ordentlich Geld kosten. Wer mit 
Gas heizt, wird anfangs in einer 
60-Quadratmeter-Wohnung in 
einem durchschnittlichen Wie-
ner Altbau rund 100 Euro Mehr-
kosten pro Jahr haben. 2025, 
wenn der CO2-Preis auf 55 Euro 
gestiegen ist, werden die Mehr-
kosten bereits rund 180 Euro 
ausmachen. 

CO2-Steuer muss 
die Richtigen treffen
Ab Juli startet in Österreich die neue CO2-Steuer. Geht es nach der Bundes-
regierung, bleiben die entstehenden Mehrkosten zur Gänze an den Mietern 
hängen. Während die Mieter ihr Geld buchstäblich verheizen müssen, bleibt 
ein klimapolitischer Lenkungseffekt aus. Mietervereinigung, SPÖ und Volkshilfe 
fordern, die Vermieter in die Pflicht zu nehmen.

N Mieter haben es 
nicht in der Hand
Während Haus- und Wohnungs-
eigentümer die Möglichkeit ha-
ben, CO2-Mehrkosten durch 
den Wechsel auf nicht-fossile 
Heizsysteme zu vermeiden, ha-
ben es Mieter nicht selbst in der 
Hand. Der Mieter kann die Hei-
zung gegen den Willen des Ver-
mieters nicht tauschen, bleibt 
aber auf den CO2-Mehrkosten 
sitzen. Allein in Wien sind rund 
500.000 Mietwohnungen mit 
Gasheizungen ausgestattet. 

In einer gemeinsamen Presse-
konferenz kritisierten Mieter-
vereinigung (MVÖ), SPÖ und 
Volkshilfe die CO2-Steuer als 
»weder sozial noch ökologisch« 
und forderten die Bundesre-
gierung auf, das Gesetz noch 
vor Inkrafttreten zu reparieren 
und Vermieter in die Pflicht zu 
nehmen. 
 
Vermieter in die 
Pflicht nehmen
SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr 
sagte, dass die CO2-Steuer »dem 
Klima gar nichts bringen« wür-
de, weil sie die Falschen tref-
fe. Die Regierung argumentie-
re mit Lenkungseffekten – diese 
würden jedoch ausbleiben, weil 

die Mieter ihr Heizsystem gar 
nicht ändern können. Die Ver-
mieter, die dies ändern könnten, 
würden jedoch von Mehrkosten 
gar nicht berührt. »Die zahlen 
keinen Cent. Somit löst sich der 
Lenkungseffekt in Luft auf. Das 
Konzept muss repariert werden. 
Es müssen jene zur Kasse gebe-
ten werden, die es auch in der 
Hand haben.«

Mieter haben wenig 
Einfluss auf Verbrauch
MVÖ-Präsident Georg Nieder-
mühlbichler erklärte »zum oft 
gehörten zynischen Rat, man 
solle doch beim Verbrauch spa-
ren: Beim Verbrauch zu spa-
ren durch Verhaltensänderung, 
etwa Sparen beim Heizen, beim 
Duschen, durch das Abdichten 
zugiger Stellen macht nur rund 
10 Prozent aus. Der überwiegen-
de Teil der Heizkosten hängt da-
von ab, wie die Heizungsanlage 
ist, wie die Wärme verteilt wird 
und wie der Dämmzustand 
des Gebäudes ist - und das ist 
Vermietersache.« 

»Es kann nicht sein, dass auf der 
einen Seite Mieter über die CO2-
Steuer mehr bezahlen müs-
sen, damit sich auf der anderen 
Seite Vermieter zurücklehnen 
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90%
der CO2-Kosten bei 

Wohnungen mit 
schlechter Energie-

bilanz sollen die Ver-
mieter übernehmen, 

sieht das deutsche 
Modell vor.

SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger und MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler: »Die CO2-Steuer muss die Richtigen treffen!«

und Investitionen in klima-
freundlichere Heizformen und 
energetische Sanierungen er-
sparen können«, kritisierte 
Niedermühlbichler. 
»Die CO2-Steuer schafft hier kei-
ne Lenkungswirkung. Es ist un-
gerecht und auch klimapolitisch 
völlig verfehlt, wenn der CO2-
Preis für den Betrieb dieser Hei-
zungen den Mietern aufgebür-
det wird.«

Soziales und Ökologisches 
gemeinsam denken
Volkshilfe-Direktor Erich Fen-
ninger betonte, dass die Ein-
führung der CO2-Bepreisung 
die Ärmere, Pensionisten und 
Arbeitslose am stärksten treffe. 
Soziales und Ökologisches müs-
se immer gemeinsam gedacht 
werden: »Zehn Prozent der Men-
schen belasten die Wohnkosten 
extrem stark, für weitere 50 Pro-
zent sind sie eine große Heraus-
forderung. Die CO2-Steuer ist 
etwas für die Eigentümer, nicht 
für die Mieter.« 

Deutsches Stufen-Modell
Eine mögliche Lösung zeigt 
Deutschland gerade vor. Dort 
sollen ab Anfang 2023 die Ver-
mieter an den CO2-Kosten be-
teiligt werden. Je schlechter die 
Energiebilanz eines Gebäudes 
ist, desto mehr soll künftig der 
Vermieter einen Teil der CO2-
Kosten für ein Wohngebäude 
übernehmen. 

Die Abstufung der Kosten erfolgt 
in zehn Stufen. Je schlechter das 
Gebäude gedämmt und je älter 
die Heizung ist, umso höher fällt 
die CO2-Last für den Vermieter 
aus und umso größer die Entlas-
tung für Mieter. Bei Wohnungen 
mit einer besonders schlechten 
Energiebilanz übernehmen die 
Vermieter 90 Prozent und die 
Mieter 10 Prozent der CO2-Kos-
ten. Nur noch Mieter in sehr gut 
gedämmten Häusern, die dem 
Energiestandard EH55 entspre-
chen, sollen den vollen CO2-
Preis selbst zahlen – dort wird 
aber auch bei der Heizenergie 

gespart. Das soll Anreize für 
eine energetische Sanierung 
von Wohnungen setzen. In wel-
che Stufe die eigene Mietwoh-
nung fällt, sollen Mieter jährlich 
mit der Heizkostenabrechnung 
erfahren. Geprüft wird, ob das 
Modell perspektivisch auf Daten 
in den Energieausweisen umge-
stellt werden kann.

»Es braucht eine faire Lösung«
In einem ersten Schritt muss 
aber die Bundesregierung den 
Grundfehler der CO2-Steuer be-
heben: Der CO2-Preis muss vom 
Vermieter getragen werden, der 
Einbau und Austausch der Hei-
zung in der Hand hat. 

In einem zweiten Schritt kann 
es dann darum gehen, die Kos-
ten je nach Energiebilanz des 
Gebäudes aufzuteilen. »Die 
Vermieter müssen an den Kos-
ten beteiligt werden. Es braucht 
eine faire Lösung. So wie es jetzt 
ist, darf es nicht bleiben«, for-
derte Niedermühlbichler.
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55
Millionen Euro 
pro Jahr sollen 

Wohnungssuchende 
in Österreich durch 
das Bestellerprinzip 

künftig sparen.

b 2023 soll in Österreich 
für Mieter das sogenann-
te »Bestellerprinzip« bei 

Maklerprovisionen gelten. Da-
mit ist gemeint, dass derjenige, 
der einen Makler beauftragt die-
sen auch bezahlt –in den meis-
ten Fällen ist das der Vermieter. 
Bisher konnte der Makler vom 
Mieter im Regelfall zwei Mo-
natsmieten an Provision kassie-
ren, auch wenn er vom Vermie-
ter beauftragt wurde. 

Künftig soll der Mieter, wenn 
er den Makler nicht mit der 

Bestellerprinzip: 
Verbesserungen nötig 
Eine Novelle des Maklergesetzes soll dafür sorgen, dass Mieter ab 2023 nur noch 
dann eine Provision an den Makler bezahlen müssen, wenn sie diesen selbst beauf-
tragt haben. Damit steht eine langjährige Forderung der Mietervereinigung (MVÖ) 
vor der Umsetzung. Doch der vom Justizministerium vorgelegte Gesetzesentwurf 
hält (noch) nicht, was er verspricht – wie eine Analyse der MVÖ-Experten zeigt.

A Wohnungssuche beauftragt hat, 
keine Provision mehr zahlen. 
Das Justizministerium legte im 
März einen Gesetzesentwurf 
vor und rechnet damit, dass 
sich Mieter jährlich rund 55 Mil-
lionen Euro an Maklerprovision 
sparen.

Entwurf mit Lücken
Die MVÖ-Experten haben den 
vorliegenden Gesetzesentwurf 
gründlich geprüft, einige Lü-
cken gefunden und in einer Stel-
lungnahme Anfang Mai Verbes-
serungen eingemahnt. 

Vorbild Deutschland
Erklärtes Ziel des Gesetzesent-
wurfs ist es, zur Entlastung der 
Wohnungssuchenden beizutra-
gen. Der einfachste Weg wäre 
also, einen an Mieter gerichteten 
Provisionsanspruch des Mak-
lers generell auszuschließen. 
In Deutschland, wo das Bestel-
lerprinzip 2015 eingeführt wur-
de, besteht für Makler ein Provi-
sionsverbot gegenüber Mietern. 
Nur bei Vorliegen einer Ausnah-
me darf doch eine Provision ver-
einbart werden: wenn der Mie-
ter den Makler selbst schriftlich 
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beauftragt hat und der Mak-
ler aufgrund dieses Auftrags tä-
tig wird und eine Wohnung be-
schafft, über die schließlich 
auch ein Mietvertrag zustande 
kommt. Die Beweispflicht für 
diesen Ablauf trifft den Makler. 

Kein Provisionsverbot
Der Gesetzesentwurf des öster-
reichischen Justizministeriums 
zieht kein Provisionsverbot 
mit vom Makler zu beweisen-
der Ausnahme ein – stattdessen 
wird formuliert, dass der Makler 
mit dem Mieter eine Provision 
vereinbaren kann, wenn ihn 
dieser als »erster Auftraggeber« 
mit der Vermittlung des Miet-
vertrages beauftragt hat. Die Be-
weislast, dass der Makler schon 
vom Vermieter beauftragt wurde, 
trifft denjenigen, der sich darauf 
beruft. In der Praxis wird dies 
der Mieter sein, dem die Erbrin-
gung des Beweises jedoch kaum 
möglich ist. 

Die MVÖ fordert, dass sich die 
Regelung am funktionierenden 
(siehe Info-Kasten rechts) deut-
schen Bestellerprinzip anlehnt: 
ein klares Provisionsverbot für 
Makler gegenüber dem Mie-
ter – mit der Ausnahme, dass 
der Makler im schriftlichen 

Auftrag des Mieters tätig wird. 
Die Beweislast sollte den Mak-
ler treffen.

Raum für Umgehungen
Der österreichische Entwurf 
lässt leider auch breiten Raum 
für Umgehungsversuche. So 
sieht der Entwurf vor, dass der 
Makler dann eine Provision vom 
Mieter verlangen kann, wenn er 
eine zu vermietende Wohnung 
ohne Einverständnis des Ver-
mieters inseriert. Es ist gängi-
ge Praxis, dass Makler und Ver-
mieter – wenn nicht ohnehin 
eine unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung am Unterneh-
men des anderen besteht – oft 
über eine langjährige Zusam-
menarbeit in einem Nahever-
hältnis zueinander stehen. Es ist 
also durchaus denkbar, dass der 
Vermieter dem Makler diver-
se Objekte zur Kenntnis bringt, 
ohne das ausdrückliche Einver-
ständnis zum Inserieren oder 
anderweitigen Bewerben zu er-
teilen. Dann wäre der Mieter 
provisionspflichtig. Die Provi-
sionspflicht für den Mieter ent-
fällt nur dann, wenn er bewei-
sen kann, dass Vermieter und 
Makler »zumindest ansatzwei-
se« zusammenwirken, wie es in 
den Erläuterungen zum Entwurf 

heißt. Das wird in der Praxis 
vom Mieter kaum zu beweisen 
sein.

MVÖ fordert Verbesserungen
Die MVÖ fordert, dass bei einer 
Provisionsforderung des Mak-
lers diesen auch die Beweis-
pflicht für das Vorliegen einer 
Ausnahme des Provisionsver-
botes trifft. Außerdem sollten 
sämtliche Streitigkeiten zwi-
schen Mietern und Maklern be-
treffend der Provision im wohn-
rechtlichen Außerstreitverfah-
ren geregelt werden können, 
damit ein einfacher Zugang zum 
Recht ohne Prozesskostenrisiko 
geschaffen wird.

Wird der vorliegende Geset-
zesentwurf nicht überarbeitet, 
dann ist fraglich, ob es über-
haupt zur gewünschten Entlas-
tung von Wohnungssuchenden 
kommen wird.

Das deutsche System wirkt. 
Einer Studie im Auftrag des 
Berliner Justizministeriums 
zufolge ist empirisch keine 
Überwälzung der Makler-
kosten auf die Miete zu er-
kennen. Auch die Anzahl 
an öffentlich zugänglichen 
Inseraten für Mietwohnun-
gen blieb konstant. Weitere 
Effekte: Vermieter setzten 
vermehrt auf Selbstvermark-
tung (der Anteil stieg von 
29% auf 52%). Die anfangs 
auch in Deutschland geäu-
ßerte Befürchtung, die Bera-
tungsqualität bei der Anmie-
tung einer Wohnung nehme 
für Mieter tendenziell ab, hat 
sich nicht bestätigt. »Die Zu-
friedenheit der Mieter mit 
der Beratungsqualität ist bei 
der Vermietung durch den 
Vermieter oder Vormieter 
sogar höher als durch den 
Makler«, hält die Studie fest.

i Bestellerprinzip 
in Deutschland
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Studie: Aus-
wirkungen des 

Bestellerprinzips in 
Deutschland

https://www.bmj.de/DE/
Ministerium/ForschungUnd 
Wissenschaft/Evaluation_

Mietrechtsnovellierungsge-
setz/MietNovG_Eval_node.

html?fbclid=IwAR1n6B-
dKSgOI2aBWEz5l53hO-

DeJvZGOBl3PKHof-
WuF7GVwYufoghlBch2I8
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FALLFAIR WOHNEN OBERÖSTERREICH

Hauptversammlung der MVÖ Oberösterreich: MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler, Landesgeschäftsführerin Nicole Hager-Wildenrotter und Vorsitzender Peter Binder.

Auftakt zur Hauptversammlung der MVÖ Oberösterreich im Festsaal der Arbeiterkammer in Linz.

Waltraud Nigl wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Abschied von Ing. Kurt Kramesberger und... ... Siegmund Thanhofer aus dem Vorstand.
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MVÖ Oberösterreich:
Über 1,8 Millionen Euro 
für Mitglieder erkämpft
Die Mietervereinigung Oberösterreich präsentierte ihre Erfolgsbilanz und stellte in 
ihrer Landeshauptversammlung die Weichen für die nächsten Jahre.

ie Landesorganisation der 
Mietervereinigung Ober-
österreich hielt am 6. Mai 

2022 ihre alle vier Jahre stattfin-
dende Hauptversammlung im 
Festsaal der Arbeiterkammer 
Oberösterreich ab.

Der dritte Landtagspräsident des 
oberösterreichischen Landtags 
und Landesabgeordneter Peter 
Binder wurde einstimmig für 
die nächste Periode zum neu-
en, »alten« Vorsitzenden wieder 
gewählt. Auch Landesgeschäfts-
führerin Nicole Hager-Wild-
enrotter und ihr Stellvertreter 
Andreas Bernögger wurden in 
ihren bisherigen Funktionen 
wieder bestellt und der gesamte 
neue Wahlvorschlag zu hundert 
Prozent gewählt. 

Waltraud Nigl, Ing. Kurt Kra-
mesberger und Siegmund 
Thanhofer wurden als langjäh-
rige, treue Wegbegleiter der Mie-
tervereinigung Oberösterreichs 
mit einem weinenden Auge aus 
dem Vorstand verabschiedet. 

Anstieg bei Beratungen 
Die vergangenen vier Jahre der 
Landesorganisation waren von 
einem massiven Anstieg an 
Rechtsauskünften und Bera-
tungen via E-Mail und Telefon 
geprägt. 

Über 1,8 Millionen Euro 
für Mitglieder erstritten
Während in den Jahren davor 
der persönliche Kontakt über-
wogen hatte, nutzten ratsuchen-
de Menschen insbesondere seit 
der Pandemie verstärkt die an-
gebotene Onlinehilfe und tele-
fonische Besprechung. Die Er-
folgsbilanz seit 2018 ist sehr er-
freulich: So konnten 2018 rund 
319.000 Euro, 2019 über 753.000 
Euro, 2020 396.000 Euro und 
2021 über 336.000 Euro für die 
Mitglieder erstritten werden.
 
Es handelte sich dabei überwie-
gend um Rückforderungen aus 
falschen Betriebs- und Heizkos-
tenabrechnungen, einbehalte-
nen Kautionen, durchgesetzte 
Ansprüche auf Instandhaltung, 
Mietzinsminderungen und Ab-
lösezahlungen für die freiwillige 
Aufgabe von Bestandsrechten 
und Ersatz von Verbesserungen 
und sonstigen seitens der Mieter 
getätigten nützlichen Aufwen-
dungen in den Objekten.  

Das deutliche Plus 2019 re-
sultierte aus einer umfassen-
den Vertretung für eine gesam-
te Wohnanlage einer gemein-
nützigen Bauvereinigung, die 
ein Erhöhungsverfahren für 
den monatlichen Erhaltungs- 
und Verbesserungsbeitrag 

beabsichtigte. Es waren da-
von 508 Mietparteien betrof-
fen. Ende Jänner 2019 zog die 
Bauvereinigung ihr Ansinnen 
dann zurück, weil ihr ein Fehler 
bei der Ermittlung der Gesamt-
nutzfläche unterlaufen war, wo-
durch sich ein Anspruch auf Er-
höhung rechtlich nicht mehr er-
geben hätte.   

Corona-Pandemie und 
Teuerungen im Fokus
Während der Pandemie lag der 
Schwerpunkt der Beratungen 
und Verfahren auf möglichen 
Ansprüchen auf gänzliche Miet-
zinsbefreiung für die betroffe-
nen Geschäftsraummieter sowie 
Räumungs- und Kündigungs-
klagen wegen unleidlichen Ver-
haltens. Derzeit hat das Team 
in den Beratungen mit den dro-
henden Mietpreiserhöhungen 
aufgrund der massiv steigenden 
Inflation und der drohenden Ex-
plosion der Energiekosten alle 
Hände voll zu tun. 

»Mit großem Herz und Enga-
gement werden wir auch die 
nächsten vier Jahre für die In-
teressen und Rechte unserer 
Mitglieder eintreten. Das gan-
ze Team freut sich schon auf 
die kommenden Aufgaben«, 
sagt Landesgeschäftsführerin 
Hager-Wildenrotter.    

Rat & Hilfe 
für Mieter 

bei der MVÖ OÖ:

mietervereinigung.at/740/Leis-
tungsumfang-Zustaendigkeit 
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FAIR WOHNEN RECHT

Elke Hanel-Torsch
ist Landesvorsitzende
der Mietervereinigung 
Wien.

Was gilt bei 
Kurzzeit-
vermietungen?
Wie die aktuelle Situation in Wien rund um Kurzzeitvermietungen 
am Beispiel Airbnb aussieht, erklärt Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende 
der Mietervereinigung Wien.

urzzeitvermietungen ver-
knappen den Wohnraum 
in einer Stadt und führen 

dazu, dass die Mieten im Um-
feld steigen. 

Wie eine Studie des deutschen 
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung in Berlin zeigen konn-
te, verteuern sich die Angebots-
mieten im direkten Umfeld einer 
Unterkunft der Plattform Airbnb 
um durchschnittlich 13 Cent je 
Quadratmeter. Dieser Effekt ist 
vor allem auf dauerhafte Ange-
bote ganzer Wohnungen auf der 
Plattform zurückzuführen, die 
ausschließlich an Touristen ver-
mietet werden und dem Woh-
nungsmarkt entzogen werden.

Vergleicht man die Anzahl der 
auf Airbnb angebotenen Woh-
nungen in Berlin und Wien, 
lässt sich daraus erkennen, dass 
die Problematik der Kurzzeitver-
mietung in Wien vergleichswei-
se noch etwas größer ist. Wäh-
rend in Berlin im Dezember 2021 
9.844 komplette Wohnungen 
angeboten wurden – das ent-
spricht rund 0,5 Prozent des Ge-
samtbestandes -, gab es in Wien 
8.558 Angebote – entsprechend 
einem Anteil von 0,9 Prozent al-
ler Wohnungen. Kostete eine 

Wohnung in Berlin im Schnitt 75 
Euro pro Nacht, musste man in 
Wien mit 83 Euro rechnen.

Wie in Berlin sind auch in Wien 
die Angebote stark auf den in-
nerstädtischen Raum konzen-
triert und tragen kleinräumig 
zu steigenden Mieten und Ver-
drängungsdruck bei. In den letz-
ten Jahren versuchte die Poli-
tik deshalb auf mehreren Ebe-
nen, Kurzzeitvermietungen 
einzuschränken. 2018 unter-
sagte die Stadt Wien mit einer 
Bauordnungsnovelle die kurz-
fristige gewerbliche Vermie-
tung in definierten Wohnzonen. 
2019 beschloss der Bundesge-
setzgeber mit der Novelle des 

Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetzes (WGG) ein Verbot von 
touristischen Kurzzeitvermie-
tungen in diesem Bereich. Seit 
Oktober 2021 können Gemein-
dewohnungen nicht mehr über 
Airbnb weitervermietet werden, 
nachdem die Stadt zuvor vor 
dem Handelsgericht Wien ein 
dementsprechendes Urteil er-
kämpft hatte.

Was gilt nun für Mieter und 
Wohnungseigentümer?
Eigentümer sind grundsätzlich 
berechtigt, ihre Wohnung zu 
vermieten. Vorsicht: Nach Auf-
fassung des Obersten Gerichts-
hofs (OGH) macht die kurzzeiti-
ge touristische Vermietung einer 
Eigentumswohnung, die nur zu 
Wohnzwecken gewidmet ist, 
eine Widmungsänderung erfor-
derlich, die gemäß §16 Abs 2 Z1 
des Wohnungseigentumsgesetzes 
(WEG) der Zustimmung sämtli-
cher Wohnungseigentümer be-
darf (5 Ob 59/14h). Liegt eine 
solche Zustimmung nicht vor, 
kann eine Unterlassungsklage 
eingebracht werden. 

Für Mieter ist grundsätzlich 
nur dann eine Kurzzeitvermie-
tung der Wohnung möglich, 
wenn die Untervermietung im 
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Mietvertrag nicht bereits ausge-
schlossen ist. Ein solches Ver-
bot besteht zum Beispiel bei 
Gemeindewohnungen – die 
aber, wie bereits erwähnt, ohne-
hin nicht mehr auf Airbnb gelis-
tet werden. Im gemeinnützigen 
Wohnbau (Genossenschafts-
wohnungen) greift das gesetzli-
che Verbot der Kurzzeitvermie-
tung im WGG. In allen genann-
ten Fällen stellt die Vermietung 
der Wohnung auf Plattformen 
wie Airbnb einen Kündigungs-
grund dar.

In Wien ist die gewerbliche 
Kurzzeitvermietung in »Wohn-
zonen« nicht zulässig. Große 
Teile der Innenbezirke Wiens 
(1.-9. Bezirk) gelten als Wohn-
zone, auch in den Außenbe-
zirken finden sich vereinzelt 
Wohnzonen. Ob Ihre Wohnung 
in einer solchen Zone liegt, er-
fahren Sie bei der  Servicestel-
le Stadtentwicklung im Wiener 
Stadtplanungshaus (Rathaus-
straße 14-16) und im digitalen 
Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplan. Bei einem Verstoß 
droht eine Verwaltungsstrafe. 
Von diesem Verbot ausgenom-
men ist die nicht-gewerbliche 
kurzfristige Vermietung, etwa 
während des Urlaubs.

Wer seine Wohnung vermie-
tet, muss ein Gästeverzeichnis 
führen. Die Gäste müssen in-
nerhalb von 24 Stunden nach 
Eintreffen eingetragen und bei 
Abreise wieder ausgetragen wer-
den. Gästeverzeichnisse müs-
sen sieben Jahre ab dem Zeit-
punkt der letzten Eintragung 
aufbewahrt werden. Außer-
dem muss monatlich die Zahl 
der Gäste und deren Übernach-
tungen an die Gemeinde über-
mittelt werden. Von den Gästen 
ist vom Vermieter eine Ortstaxe 
einzuheben und mittels eines 
Ortaxen-Kontos an den Magist-
rat abzuführen.

In den Bundesländern gibt es 
abweichende Regelungen – bit-
te wenden Sie sich im Zweifel 
an unsere Wohnrechts-Exper-
ten vor Ort. 
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mietervereinigung.at/
699/Downloads

Die aktuelle Betriebs-
kosten-Broschüre der 

Mietervereinigung 
hält rechtliche Infos, 

Rechenbeispiele, 
Checklisten und Tipps 
zum Thema parat. Ihr 
gedrucktes Exemplar 

liegt in unseren 
Servicestellen zur 

Abholung bereit. Die 
Broschüre ist auch als 
Download verfügbar: 

Zulässige Betriebskosten
• Wasser/Abwasser und Wasserdichtheitsprüfung
• Eich-, Ablese- und Abrechnungskosten für Kaltwasser, sofern es  
      eine Vereinbarung dazu gibt
• Kanalräumung, Müllabfuhr
• Entrümpelung, Schädlingsbekämpfung, Kehrgebühren
• Strom für Beleuchtung des Stiegenhauses und der           
     Gemeinschaftsflächen
• Versicherungsprämien für Feuer, Haftpflicht und       
      Leitungswasserschaden
• Versicherungsprämien für Glasbruch und Sturmschaden, wenn  
     der Überwälzung mehr als die Hälfte der Mieter zugestimmt hat
• Verwaltungshonorar
• Hausreinigung inklusive Schneeräumung
• Öffentliche Abgaben
• Laufende Betriebskosten von Gemeinschaftsanlagen (Lift, 
      Heizung, Waschküche, Grünanlagen, Gemeinschaftsräume etc.)

5. Auflage

Betriebskosten

Betriebskosten: Kontrolle 
der Abrechnung lohnt sich
Ende Juni ist die jährliche Betriebskosten-Abrechnung fällig. Für Mieter kann 
sich eine genaue Kontrolle der Abrechnung lohnen. Die Experten der Mieterver-
einigung sind dabei gerne behilflich.

is spätestens 30. Juni 2022 
sind Vermieter und/oder 
Hausverwalter verpflichtet, 

die Betriebskosten-Abrechnung 
für das Jahr 2021 zu legen. Mie-
ter haben das gesetzliche Recht 
auf eine Betriebskosten-Abrech-
nung. Ist die Abrechnung nicht 
im Haus ausgehängt oder ge-
schickt worden, können Mieter 
die Abrechnung bei der Haus-
verwaltung bzw. beim Vermie-
ter anfordern.

Für Mieter lohnt es sich, bei der 
Betriebskosten-Abrechnung ge-
nau hinzuschauen und im Zwei-
fel die Experten der Mieterver-
einigung zu fragen. Denn in 
vielen Fällen sind die Abrech-
nungen nicht korrekt – fast im-
mer zu Lasten der Mieter. Die 
Fehler reichen von falschen 

Aufteilungsschlüsseln bis hin zu 
nicht zulässigen Abrechnungs-
posten (wie »Sonstiges«). Auch 
Reparaturarbeiten dürfen nicht 
verrechnet werden, weil diese 
aus der Mietzinsreserve zu de-
cken sind. Oft werden auch zu-
lässige Positionen überhöht 
vorgeschrieben. 

Für Altbauten, geförderte Neu-
bauten und Genossenschafts-
wohnungen gibt es einen ge-
setzlichen Katalog an zulässigen 
Betriebskosten. Nur Kosten, die 
im Mietrechtsgesetz genannt 
werden, dürfen an Mieter wei-
terverrechnet werden (siehe Info 
unten). 
 
Bei Neubauten kommt es auf die 
vertragliche Vereinbarung an, 
wie Betriebskosten verrechnet 

werden und welche zulässig 
sind.
 
Hilfreiche Services 
Mit dem von der Mieterver-
einigung erstellten Betriebs-
kostenspiegel und dem On-
line-Betriebskostenrechner ha-
ben Mieter die Möglichkeit, die 
Plausibilität Ihrer monatlichen 
Belastung sofort und bequem 
zu überprüfen.

Die Experten der Mietervereini-
gung helfen bei der Anforde-
rung einer fehlenden und auch 
bei der  genauen Überprüfung 
einer vorliegenden Abrechnung. 
Lassen Sie sich nicht zu lange 
Zeit, denn das Recht des Mieters 
auf Belegeinsicht besteht nur in-
nerhalb von 6 Monaten ab Le-
gung der Abrechnung.

B

mietervereinigung.at/
5889/Betriebskostenrechner-

fuer-Mieter

Online-Betriebs-
kostenrechner der 

Mietervereinigung: 



Am 27. April 2022 ist Franz Böck verstorben. Er war seit 1997 Vize-
präsident der Mietervereinigung Österreichs. 

Der Sozialdemokrat engagierte sich seit 1976 bei der Mietervereini-
gung in seinem Heimatbundesland, bis 1981 war er als stellvertre-
tender Vorsitzender der Landesorganisation Oberösterreich tätig. 
Von 1987 bis 2005 agierte er als Vorsitzender der Landesorganisa-
tion Oberösterreich und wurde am 11. März 2005 zum Ehrenvorsit-
zenden ernannt. 

Auf Bundesebene stellte sich der Wohnbauexperte 38 Jahre lang in 
den Dienst der Mietervereinigung Österreichs  – von 1984 bis 1997 
im Vorstand, seit 1997 als Vizepräsident.

Die Mietervereinigung verliert einen engagierten Mitstreiter und 
unermüdlichen Kämpfer für eine soziale Wohnungspolitik und 
einen starken Mieterschutz. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
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Mietervereinigung
trauert um Franz Böck
Wir trauern um Franz Böck, Vizepräsident der 
Mietervereinigung Österreichs und Ehrenvor-
sitzender der Mietervereinigung Oberöster-
reichs, der im 83. Lebensjahr verstorben ist.
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B
Hausmann/ Vonkilch 

(Hrsg)
Österreichisches 

Wohnrecht - MRG
4. Auflage

1393 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7046-

8846-0
erschienen im Verlag 

Österreich
Preis: 269 €

ücher zum heimischen 
Mietrecht sind selten 
Leichtgewichte, aber die 

neue, vierte Auflage des MRG-
Bands »Österreichisches Wohn-
recht« von Eva Maria Haus-
mann und Andreas Vonkilch ist 
in zweifacher Hinsicht ein ech-
tes Schwergewicht. 

Die physische Präsenz allei-
ne bringt exakt 1,95 Kilogramm 
auf die Waage – das ist die eine 
Seite. Auf der anderen arbei-
ten die beiden Herausgeber auf 
über 1.393 Seiten in umfassen-
der, detaillierter Form sämtliche 

2 Kilo Mietrecht, bitte!
Mit »Österreichisches Wohnrecht« geht ein Klassiker aus dem Verlag Österreich in 
seine vierte Auflage. Fair Wohnen hat den Band gelesen – und gewogen.

Wohnrechtsänderungen seit der 
dritten Auflage 2013 ein und ge-
ben einen Überblick über die 
aktuelle Judikatur.

Besonders berücksichtigt wur-
de die Wohnrechtsnovelle 2015, 
in der die Erhaltungspflicht für 
Thermen geregelt ist. Ebenso 
wird der Verweis im Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetz (WGG) 
seit dessen letzter Novelle be-
handelt, der den Anwendungs-
bereich des MRG ausdehnt.

Fazit:Profundes Nachschlage-
werk für Rechtsanwender. 
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Mag. Nina Ladinigg
ist Juristin der 

Mietervereinigung 
Wien und betreute 
den Mieter im Ver-

fahren.

Rat & Hilfe 
für Mieter 

bei der MVÖ Wien:

mietervereinigung.at/736/Leis-
tungsumfang-Zustaendigkeit 

Kleine Wohnung, 
große Rückzahlung
Jahrelang zahlte ein Mieter in Wien für seine Kleinwohnung einen über-
höhten Mietzins. Die Experten der Mietervereinigung brachten den Fall vor die 
Schlichtungsstelle und holten über 3.000 Euro für den Mieter zurück.

nweit der Wiener Stadthal-
le hatte Mario Meixner* im 
November 2014 eine kleine 

Wohnung gemietet – Top 9, im 
Erdgeschoss eines klassischen 
Gründerzeit-Altbaus gelegen, 
bestehend aus einem Vorraum, 
einem Badezimmer und einer 
Wohnküche. Für die laut Miet-
vertrag 42,5 Quadratmeter klei-
ne Wohnung verrechnete der 
Vermieter einen Netto-Mietzins 
von 208 Euro. In dem auf drei 
Jahre befristeten Vertrag wur-
de zwar der gesetzliche Befris-
tungsabschlag von 25 Prozent 
berücksichtigt, doch ––gleich-
zeitig ein Lagezuschlag für die 
angeblich »überdurchschnittli-
che Lage (außerhalb eines Grün-
derzeitviertels)« aufgeschlagen.
 
Im November 2017 erhielt Meix-
ner erneut einen auf drei Jahre 
befristeten Mietvertrag, der Net-
to-Mietzins betrug nun schon 
über 216 Euro. Sowohl Befris-
tungsabschlag als auch Lage-
zuschlag fanden sich in diesem 
Vertrag wieder. Mit Ende der Be-
fristung im Oktober 2020 muss-
te Meixner schließlich die Woh-
nung räumen. Er wandte sich an 
die Mietervereinigung, um die 
Höhe seines Mietzinses inner-
halb der gesetzlichen Frist über-
prüfen zu lassen (siehe Info-
Kasten rechts).

Die Mietrechts-Experten der 
Mietervereinigung prüften den 
Mietvertrag und stellten fest, 

dass die Lage der Wohnung wohl 
keinen Lagezuschlag rechtfer-
tigt – denn laut amtlichem Stra-
ßenverzeichnis befindet sich die 
Liegenschaft in einem Gründer-
zeitviertel; darüber hinaus weist 
auch die Lagezuschlagskarte der 
Stadt Wien die Wohnumgebung 
als durchschnittlich aus. Bei Ab-
schluss des ersten Mietvertrages 
im November 2014 lag der Richt-
wert für Wien bei 5,39 Euro pro 
Quadratmeter Wohnnutzfläche. 
Berücksichtigt man den gesetz-
lichen Abschlag von 25 Prozent 
für die Befristung, hätte Meix-
ners Nettomietzins ohne weite-
re Zu- oder Abschläge rund 170 
Euro betragen müssen; vorge-
schrieben waren allerdings 208 
Euro – was einem fiktiven Quad-
ratmeterpreis von mehr als 6,50 
Euro entsprechen würde.

Die Mietervereinigung stellte in 
der Folge für Meixner einen An-
trag auf Überprüfung des Miet-
zinses bei der Schlichtungs-
stelle. Im Juni 2021 ermittel-
te im Zuge des Verfahrens ein 
Gutachten der Magistratsabtei-
lung 25 die Nutzfläche der Woh-
nung, wobei sich herausstellte, 
dass diese kleiner war als vom 
Vermieter angegeben: 40,5 statt 
42,5 Quadratmeter. Basierend 
auf dieser Nutzfläche ermittel-
te die MA25 nun den zulässigen 
Richtwertmietzins inklusive Zu- 
und Abschlägen mit 164 Euro 
(für den Zeitraum November 
2014 bis April 2017) – deutlich 

weniger als der vom Vermieter 
vorgeschriebene Zins von 208 
Euro.

Über die Jahre hatte Meixner so-
mit deutlich zu viel Miete be-
zahlt. Schließlich entschied die 
Schlichtungsstelle im Oktober, 
dass die Überschreitung über 
3.200 Euro ausmachte. Im No-
vember durfte sich Meixner 
über die erfolgte Refundierung 
freuen.

U

* Name von der Redaktion geändert

Um die Höhe des vereinbar-
ten Mietzinses überprüfen 
zu lassen, gilt bei unbefris-
teten Mietverträgen: Bin-
nen 3 Jahren ab Abschluss 
der Mietzinsvereinbarung 
müssen Sie ein Verfahren 
einleiten, um deren Unwirk-
samkeit vor Schlichtungs-
stelle oder Gericht geltend 
zu machen. Verabsäumen 
Sie diese Frist, kann die 
Höhe des vereinbarten Miet-
zinses nicht mehr überprüft 
werden. Bei befristeten 
Mietverträgen endet die Frist 
zur Überprüfung der Miet-
zinsvereinbarung spätestens 
6 Monate nach Auflösung 
des Mietverhältnisses oder 
nach Umwandlung in ein 
unbefristetes Mietverhältnis.

Fristen bei Miet-
zinsüberprüfung 

i
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Sollbruchstellen müssen end-
lich unterbunden werden«, sagt 
Europaabgeordneter Hannes 
Heide.

Nach 5 Jahren auf den 
Schrottplatz
Die Lebensdauer von Elekt-
rogeräten verkürzt sich stetig. 
Das ist nicht nur eine subjekti-
ve Wahrnehmung. Eine Studie 
im Auftrag des deutschen Bun-
desumweltamtes hat in Altstoff-
sammelzentren das Alter der 
abgelieferten Geräte analysiert 
und kam zu dem Ergebnis, dass 
bei Haushaltsgroßgeräten der 
Trend zum Ersatz nach weniger 
als fünf Jahren geht. Viele der 
entsorgten Geräte hätten sicher-
lich repariert werden können, 
mit einem großen Effekt für die 
Klimabilanz. Würden alle Elek-
trogeräte, Handys und Compu-
ter inkludiert, nur ein Jahr länger 
genutzt werden, würde das nach 
einer Berechnung des Europäi-
schen Umweltbüros jährlich vier 
Millionen Tonnen CO2 einspa-
ren. Genau so viel Kohlendioxid 

könnte man vermeiden, würde 
man zwei Millionen Autos aus 
dem Verkehr ziehen. 

Geplantes Ablaufdatum?
Der erste Schritt zum Recht auf 
Reparatur ist sein Anfang März 
getan. Ersatzteile für Haushalts-
geräte wie Kühlschränke, Ge-
schirrspüler, Waschmaschinen 
und Fernseher müssen nach 
der neuen Ökorichtlinie der 
Europäischen Union sieben bis 
zehn Jahre vom Hersteller be-
reitgestellt werden und inner-
halb von 15 Werktagen lieferbar 
sein. Auch gegen die sogenann-
te geplante Obsoleszenz wol-
len die Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments vorgehen. 
Seit Jahren wird Elektroherstel-
lern unterstellt, bewusst in ihren 
Produkten Fehlerquellen einzu-
bauen, die zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt Probleme bei den 
Geräten auslösen. Das kann in 
der Software versteckt sein in 
baulichen Schwachstellen oder 
dem plötzlichen Leistungsab-
fall eines Akkus. Letztere sollen 

as wachsende Umwelt-
bewusstsein und die Er-
kenntnis, dass Rohstoffe 

auf dieser Erde limitiert sind, hat 
einen Wandel der Wegwerfge-
sellschaft ausgelöst. 77 Prozent 
der EU-Bürgerinnen und Bür-
ger würden laut Eurobarometer 
Umfrage ihre Geräte eher repa-
rieren, als sie zu ersetzen. Wird 
ein Elektrogerät kaputt, beginnt 
schnell die innere Kalkulation, 
zahlt sich eine Reparatur aus? 
Aus ökologischer Sicht lautet die 
Antwort immer ja. Beispielswei-
se müsste eine Waschmaschi-
ne zwischen 17 und 23 Jahre be-
nutzt werden, um den Ressour-
cenverbrauch der Produktion 
reinzuwaschen. »Leider ha-
ben es viele Elektrohersteller im 
Laufe der Jahre immer schwieri-
ger gemacht, Dinge zu reparie-
ren, indem sie die Verfügbarkeit 
von Teilen einschränken oder 
die Reparatur nur bestimm-
ten Partnern erlauben. Repa-
raturen müssen aber kosten-
günstig, schnell und einfacher 
möglich sein. Die geplanten 

Recht auf Reparatur: 
Für Produkte, die 
langlebiger und 
reparierbar sind
Elektroschrott ist der am schnellsten wachsende Abfallberg der Welt. 
Die Europäische Union hat mit dem Recht auf Reparatur den Weg 
freigemacht Handys, Haushaltsgeräte & Co. unkompliziert in Stand 
zu setzen. Wer repariert statt wegwirft, wird mit bis zu 200 Euro 
Reparaturbonus belohnt. 

Hannes Heide
ist Abgeordneter im 
Europäischen Parla-
ment.

D
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Reparieren statt Weg-
werfen: Die längere 
Nutzung von Haus-
haltsgeräten könnte 
unsere Klimabilanz 
verbessern. 

laut neuer Richtlinie nicht mehr 
so verbaut werden dürfen, dass 
ein Austausch gar nicht oder 
nur durch Garantieverlust mög-
lich ist.

Ausnahme Handy 
und Computer
Smartphones und Compu-
ter sind von der Richtlinie zum 
»Recht auf Reparatur« noch 
nicht erfasst. Obwohl genau 
ihre Produktion viele Ressour-
cen verbraucht. Mehr als 70 
verschiedene Elemente sind in 
einem Handy verbaut, das sind 
fast zwei Drittel des Perioden-
systems. »Bis Ende des Jahres 
werden auch diese Produkte 
dem Recht auf Reparatur unter-
liegen, im gleichen Zug wollen 
wir im Europäischen Parlament 
dafür sorgen, dass reparatur-
freundliche Produkte gekenn-
zeichnet sind. Bereits beim Kauf 
sollen Informationen zur ge-
schätzten Lebensdauer und den 
Reparaturmöglichkeiten nach-
vollziehbar sein«, kündigt Hei-
de an.

Kritik der Konzerne
Kritik kommt naturgemäß von 
betroffenen Konzernen, die 
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behaupten, durch die Lagerhal-
tungspflicht wären große Müll-
berge aus Ersatzteilen zu erwar-
ten. »Die Entsorgung ganzer Ge-
räte verursacht allerdings mehr 
Müll, als durch nicht genutz-
te Ersatzteile jemals entstehen 
würde«, ist Abgeordneter Han-
nes Heide überzeugt. Zudem 
wird bisher nur ein Drittel der 
Altgeräte recycelt.  

Auch wenn ein universelles Re-
paraturrecht noch auf sich war-
ten lässt, stachelt die Europäi-
sche Union mit dem Repara-
turbonus die Bereitschaft zur 
Instandsetzung bereits an. Pri-
vatpersonen können sich mit 
wenigen Klicks online einen 
Coupon zur Reparatur erstel-
len, der sofort im Partnerbe-
trieb gegengerechnet wird. »Die 
Aktion macht Europa direkt bei 
den Leuten spürbar und kann 
der Startschuss für einen be-
wussteren Umgang mit Ressour-
cen sein«, sagt Heide. Bis 2026 
stehen Fördergelder in Höhe 
von 130 Millionen Euro aus dem 
Wiederaufbaufonds Next Ge-
neration EU der Europäischen 
Union für den Reparaturbonus 
bereit. 

• 50 % Förderung auf Repara-
turkosten von Elektro- und 
Elektronikgeräten

• bis zu 200 Euro werden 
direkt bei Bezahlung der 
Rechnung abgezogen

• bis zu 30 Euro für die Ein-
holung eines Kostenvoran-
schlags bei teilnehmenden 
Partnerbetrieben

• gefördert wird die Repa-
ratur von fast allen Elektro-
artikeln (Küchenmaschine, 
Wasserkocher, Leuchten, 
Headset, Smartphone, 
Notebook, Waschmaschine, 
E-Bikes, Spielzeug, Laut-
sprecher, Hochdruckreiniger 
uvm.)

• www.reparaturbonus.at

i Reparaturbonus
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Schauplatz MVÖ
Experten aus dem Team der Mietervereinigung 
Österreichs stehen Hilfesuchenden in Rechtsfragen 
zur Seite und berichten über Aktuelles.
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Wien

In einer gemeinsamen Presse-
konferenz forderten Mieterver-
einigung, SPÖ und Volkshilfe 
Anfang Mai eine Änderung der 
für Juli geplanten CO2-Steuer.
MVÖ-Präsident Georg Nieder-
mühlbichler, SPÖ-Klimaspre-
cherin Julia Herr und Volkshilfe-
Direktor Erich Fenninger spra-
chen sich unter dem Motto »Die 
CO2-Steuer muss die Richtigen 
treffen« dafür aus, die Vermieter 
in die Pflicht zu nehmen (mehr 
dazu auf Seite 18 in diesem Heft).
Über die Pressekonferenz und 
die Forderungen wurde in allen 
relevanten Medien berichtet.
Hintergrund ist, dass Mietern, 
die mit Gas oder Öl heizen, ab 
Juli durch einen CO2-Preis 
Mehrkosten entstehen. Weil 
der Mieter sein Heizsystem aber 
nicht ändern kann – dies liegt im 
Bereich des Vermieters –, wäre 
es unfair, die CO2-Steuer allein 
dem Mieter umzuhängen. Dar-
über hinaus bringt die Steuer in 
dieser Form auch die erhofften 
Lenkungseffekte nicht zustan-
de:  warum sollte der Vermieter 
auf ein nicht-fossiles Heizsys-
tem umrüsten, wenn ohnehin 
der Mieter die CO2-Steuer zahlt?
Ein mögliches Modell, das für 
Vermieter Anreize schafft und 
Mieter entlastet, wurde von der 
Ampelkoalition in Deutschland 
vorgestellt: dort sollen Vermie-
ter einen Teil des CO2-Preises 
übernehmen - und zwar abhän-
gig davon, wie klimafreundlich 
ihr Haus ist. 

Pressekonferenz 
zum Thema CO2

Georg Niedermühlbichler bei der Pressekonferenz zum Thema »CO2-Steuer muss die Richtigen treffen« in Wien.

Frühstücks-
fernsehen mit 
Elke Hanel-Torsch

Wien

Schon vor sechs Uhr früh  war 
Elke Hanel-Torsch, Vorsitzen-
de der MVÖ Wien, am 13. April 
beim TV-Sender Puls 4. 

In der Sendung »Café Puls« 
sprach die Mietrechts-Expertin 
mit Moderator Andreas Schmid 
über die Erhöhung der Richt-
wert- und Kategoriemieten und 
wie Mieter gegen zu hohe Mie-
ten vorgehen können. Elke Hanel-Torsch mit Cafe-Puls-Moderator Andreas Schmid.
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International

Die MVÖ ist für ihre Expertise 
international bekannt und re-
nommiert. Als Gründungs- und 
Vorstandsmitglied des interna-
tionalen Mieterbundes IUT ist 
die MVÖ auch einer der ers-
ten Anprechpartner, wenn es 
um länderübergreifende Zu-
sammenarbeit in Sachen Mie-
terschutz geht. Auf Einladung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung   
nahm MVÖ-Teamleiterin Mari-
sa Herzog-Perchtold an einem 

Expertise der Mietervereinigung 
in Nordmazedonien gefragt

MVÖ-Jurist Martin Brunnhauser vor der CEU.

Wien

Am Freitag, 10. Juni 2022, findet 
um 16.00 Uhr im Florido-Tower,  
Floridsdorfer Hauptstraße  1-7, 
1210 Wien, die Landeshauptver-
sammlung der Mietervereini-
gung Wien statt. 
Einladungen zur Teilnahme 
an der Veranstaltung erfolgen 
separat. 

Landeshaupt-
versammlung  der 
Mietervereinigung 
Wien

MVÖ-Teamleiterin Marisa Herzog-Perchtold (7.v.l.) beim internationalen Mieterschutz-Workshop in Nordmazedonien.

Österreich

Am Freitag, 10. Juni 2022, findet 
um 16.00 Uhr im Florido-To-
wer,  Floridsdorfer Hauptstraße 
1-7, 1210 Wien, die Generalver-
sammlung der Mietervereini-
gung Österreichs statt. 
Einladungen zur Teilnahme 
an der Veranstaltung erfolgen 
separat. 

General-
versammlung der 
Mietervereinigung 
Österreichs

Mieterschutz-Workshop in Mav-
rovo (Nordmazedonien) teil 
und stellte Anfang April die Ge-
schichte der MVÖ, die Grund-
züge des österreichischen Miet-
rechts und die Bedeutung des 
sozialen Wohnbaus für die 
Wohnsituation in Wien vor.
Die Kollegen in Nordmazedo-
nien arbeiten derzeit an der 
Gründung eines schlagkräftigen 
Mietervereins ähnlich der MVÖ 
in Österreich.

MVÖ beim
Europäischen 
Jugendparlament

Wien

Mit dem Thema »Raus aus Gas«  
beschäftigte sich das Europäi-
sche Jugendparlament am 30. 
April in Wien und lud die Mie-
tervereinigung ein, sich als 
NGO vorzustellen. Jurist Mar-
tin Brunnhauser vertrat die 
MVÖ bei der Veranstaltung in 
der Central European Universi-
ty (CEU) und diskutierte mit.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Mietervereinigung Österreichs, Landesorganisation Wien
Allgemeines
Die Mietervereinigung Österreichs ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vorwiegend aus Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Unser Ziel ist es, eine allgemeine Verbesserung der Wohnverhältnisse herbeizuführen sowie die berechtigten Interessen der Mieter/innen, Wohnungseigentümer/innen 
und aller anderen Nutzungsberechtigten an Wohnungen, Geschäftslokalen und sonstigen Objekten zu wahren und zu fördern. Um dies zu erreichen, hat die Mieterver-
einigung ein Beratungs- und Vertretungsservice eingerichtet. Dieses wird von wohnrechtskundigen Rechtsberater/innen durchgeführt.

Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und zum Zwecke der Mitgliederbetreuung elektronisch verarbeitet.

Die Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Kalenderjahr der Anmeldung und kann frühestens nach Ablauf von 2 Kalenderjahren gekündigt werden. Die Kündigung muss schrift-
lich bis spätestens 30.9. eines Kalenderjahres bei der Landesgeschäftsstelle der Mietervereinigung Wien einlangen, damit die Mitgliedschaft zum 31.12. desselben Jah-
res endet.

Vor Ablauf von 2 Kalenderjahren kann eine außerordentliche Kündigung aus folgenden wichtigen Gründen erfolgen:
• dauerhafter Umzug ins Ausland (Nachweis erforderlich)
• Übersiedlung in ein PensionistInnen- oder Pflegeheim (Nachweis erforderlich)
• andere gleichwertige Gründe

Im Jahr des Beitritts sind die Einschreibgebühr und die Mitgliedsbeiträge bei Anmeldung sofort fällig. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind zum 1.1. eines Kalenderjah-
res fällig. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird vom Landesvorstand im laufenden Kalenderjahr jeweils für das darauffolgende Kalenderjahr festgesetzt. Es kann daher zu 
Änderungen der Höhe des Mitgliedsbeitrages kommen.

Schüler/innen, Studenten, Lehrlinge
Schüler/innen, Student/innen und Lehrlinge, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Einschreibgebühr befreit.

Zusatzmitgliedschaft
Wurden unter einer Adresse mehrere, nebeneinander liegende Objekte zusammengelegt, wobei die bisherigen Mietverträge aufrecht bestehen blieben, so muss pro Ver-
trag eine Mitgliedschaft bestehen. Allerdings gilt für die zusätzlichen Objekte ein ermäßigter Mitgliedsbeitrag von derzeit € 29,00 (2022). Sie legen bei Abschluss der 
Mitgliedschaft fest, welcher Mietvertrag als „Hauptadresse“ gilt und welcher Vertrag als „Nebenadresse“. Kündigen Sie die Hauptadresse, endet die Mitgliedschaft zu der 
Nebenadresse ebenfalls.

Zustelladresse
Unsere Mitglieder sind verpflichtet, uns etwaige Änderungen der Zustelladresse zeitgerecht schriftlich mitzuteilen. So lange uns eine Änderung der Zustelladresse nicht 
bekannt ist, erfolgen Zustellungen aller Art an die Adresse des Objektes der Mitgliedschaft.

Beratung und Vertretung
Die Mietervereinigung bietet ihre Serviceleistungen der Rechtsberatung und der Rechtsvertretung nur jenen Personen an, die über eine aufrechte Mitgliedschaft für das 
betreffende Objekt verfügen und ihren Verpflichtungen gemäß § 9 des Vereinsstatuts, insbesondere der pünktlichen Bezahlung der Mitgliedsbeiträge, nachkommen. Im 
Falle der Rechtsvertretung muss die Mitgliedschaft während des gesamten Verfahrenszeitraumes aufrecht bleiben.

Erweiterter Mitgliedsbeitrag bei Verfahrensführung
Bitte beachten Sie, dass in bestimmten Fällen, in denen neben der Rechtsberatung noch weitergehende rechtliche Tätigkeiten der Mietervereinigung (wie beispielswei-
se außerbehördlicher Schriftverkehr, Vertretungstätigkeit vor der Schlichtungsstelle oder Gericht, etc.), in Anspruch genommen werden, ein erweiterter Mitgliedsbeitrag 
von derzeit € 35,00 (2022) jährlich zu bezahlen ist (für die Dauer des Verfahrens).

Erhöhter Mitgliedsbeitrag bei sofortiger Verfahrensführung
Wenn Sie uns mit der Führung eines Verfahrens beauftragen und zum Zeitpunkt des Anlassfalls noch keine sechsmonatige Mitgliedschaft für das betreffende Objekt be-
standen hat, wird einmalig ein erhöhter Mitgliedsbeitrag von € 165,00 (2022) fällig.

Die genauen Voraussetzungen, wann diese Mitgliedsbeiträge zum Tragen kommen, entnehmen Sie bitte den Informationsblättern „Informationsblatt für erweiterten 
und erhöhten Mitgliedsbeitrag“ (mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/2020_Info_erweiterter_Mitgliedsbeitrag_Wien.pdf) und „Vertragsbedin-
gungen bei ermäßigter Zuweisung oder einer Vorsprache in wohnrechtlichen Angelegenheiten beim Anwalt“ (mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/
files/AGB/Erm_Zu_2020.pdf).
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Niederösterreich/ 
Burgenland

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/
files/MVOE%20NOE/AGB2022_

NOE_Bgld.pdf

AGB
der MVÖ Wien als 

Download im Internet:

mietervereinigung.at/App_Upload/
ckfinder/userfiles/files/MVOE%20Wien/

AGB_Wien_2022.pdf

Oberösterreich

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/MVOE%20O%C3%96/
Informationsblatt_Neubeitrit-

te_2018.pdf

Steiermark

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/MVOE%20Stmk/LEISTUNGS-
KATALOG%202021.pdf

Salzburg/ 
Kärnten

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/
files/MVOE%20Salzburg/AGB_
Salzburg_Kaernten_2022.pdf

Tirol

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/2020_AGB_Tirol.pdf

Vorarlberg

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/MVOE%20Vorarlberg/2018_
AGB_Vorarlberg.pdf

Vollmacht
Sobald Sie uns eine Prozessvollmacht erteilt haben, sollten Sie nichts mehr unternehmen, ohne dies vorher mit Ihrem/r Betreuer/in abzusprechen. Denn offiziell hat die 
Mietervereinigung Ihre Vertretung übernommen und setzt alle notwendigen Schritte. Eigenmächtiges Handeln Ihrerseits ohne unser Wissen führt meist zu unbehebba-
ren Schäden. Übertreten Sie diese Regel, übernimmt die Mietervereinigung keinerlei Haftung für die daraus resultierenden Folgen!

Kostentragung in Verfahren die von der Mietervereinigung durchgeführt werden
Folgende Leistungen sind durch die Mitgliedschaft abgedeckt: Beratung in wohnrechtlichen Angelegenheiten sowie Ihre Vertretung bei Verfahren vor der Schlichtungs-
stelle sowie vor Gericht im Rahmen des Außerstreitverfahrens. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei gewissen Verfahren ein erweiterter Mitgliedsbeitrag zu bezahlen ist 
(siehe Punkt 5.)

Folgende Leistungen sind durch die Mitgliedschaft abgedeckt: Ihre Vertretung bei Verfahren vor der Schlichtungsstelle sowie vor Gericht im Rahmen des Außerstreitverfahrens.
Beachten Sie, dass bei einem Verfahren auch sogenannte gerichtliche Barauslagen anfallen können. Diese Kosten müssen von Ihnen getragen bzw. bevorschusst werden:
Barauslagen, Gerichts- und Stempelgebühren, Kosten für Grundbuchsauszüge, Sachverständigengebühren, Meldeanfragen sowie sonstige Gebühren, die im Zuge des Ver-
fahrens seitens der Schlichtungsstelle bzw. dem Gericht gefordert werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt Verfahrenskosten“. (mie-
tervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/AGB/Verfahrenskosten2020.pdf).

Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre personenbezogenen Daten werden für die Zwecke der Mitgliederverwaltung, -betreuung und -information so-
wie für die Erfüllung des Vereinszweckes (Beratung und Vertretung in wohnrechtlichen Angelegenheiten) von uns verarbeitet. Mit Ihrem Beitritt entsteht ein Vertragsver-
hältnis mit der Mietervereinigung Österreichs, das auch Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist.

Datenübermittlungen finden nur innerhalb unserer Organisationen sowie zu Auftragsverarbeitern (wie z.B. Druckereien oder Versandagenturen) statt. Ihre Daten können 
zur Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände an diese weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke bei Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuer-
liche, administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von gemeinsam Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, 
auf Unterstützung und Zusammenarbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Es werden keine Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermittelt.

Ihre Daten werden solange verarbeitet, solange Ihre Mitgliedschaft aufrecht ist bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen 
können und sofern nicht gesetzlich längere Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind. Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung, 
Scoring, Profiling oder Vergleichbares statt.

Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, sowie ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch und 
auf Datenübertragbarkeit. Im Falle einer angenommenen Unstimmigkeit des Schutzes Ihrer personenbezogener Daten haben Sie das Recht sich 
bei der österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) zu beschweren.

Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist: Mietervereinigung, Reichsratsstraße 15, 1010 Wien, Telefonnummer: 050195
Kontaktadresse unseres Datenschutzbeauftragten ist: datenschutzbeauftragter@mietervereinigung.at

Allgemeine Geschäftsbedingungen Ihrer Landesorganisation  in ...

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Mietervereinigung Österreichs, Landesorganisation Wien
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Servicestellen 
in Österreich
Wien
Zentrale Servicestelle 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
Tel: 050 195-3000 Fax: 050 195-93000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Montag und Mittwoch 8.30 bis 19.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 
17.00 Uhr, Freitag von 8.30 bis 14.00 Uhr 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1020 Leopoldstadt / 1200 Brigittenau 
Praterstern 1, 1. Stock
Telefon: 01/2142310-24
Mail: leopoldstadt@mietervereinigung.at
Sprechstunden: Dienstag 16.00-17.00 Uhr,
Mittwoch 13.30-15.00 Uhr
Sommersperre von 4. Juli bis 5. Septem-
ber 2022

1040 Wieden,1050 Margareten und 
1060 Mariahilf 
Spengergasse 30–32, 1050 Wien 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1090 Alsergrund
Salzergasse 22
Tel: 01/53427-1090
Mail: alsergrund@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1100 Favoriten 
Jagdgasse 1B/1. Stock
Telefon: 0664/4365156 von Mo-Fr von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Fax: 01/603 68 12 
Mail: favoriten@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1110 Simmering 
Alt Simmeringer Weinschenke Fam. Pfeif-
fer, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 42, 
1110 Wien - Telefon: 01/749 05 41 
Mail: simmering@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1120 Meidling 
Ruckergasse 40
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1130 Hietzing 
Wolkersbergenstraße 170
Tel: 0664/3615135 
Mail: hietzing@mietervereinigung.at 
Beratungstermine von 17-18 Uhr am:
23. Juni, 15. September, 20. Oktober, 
17. November 2022

1140 Penzing 
Linzer Straße 297 
Tel: 050 195-3000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1150 Rudolfsheim-Fünfhaus 
Mareschplatz 5
Tel: 0676/6017756 
Mail: rudolfsheim-fuenfhaus@ 
mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1160 Ottakring 
Schuhmeierplatz 17–18
Tel: 01/493 16 88 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1170 Hernals 
SPÖ-Obmannzimmer, Kalvarienbergg. 28A 
Tel: 050 195-2002, Fax: 050 195-92002 
Mail: hernals@mietervereinigung.at 
Nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung.

1180 Währing/1190 Döbling 
Billrothstr. 34
Tel: 01/3684279-17, Mail: waehring- 
doebling@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1210 Floridsdorf 
Reichsratsstraße 15
Tel: 050 195-3000, Fax: 050 195-93000
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1220 Donaustadt 
Donaufelder Str. 259, Tel: 01/203 76 94
Mail: donaustadt@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung
 
1230 Liesing 
HdB Liesing, Liesinger Platz 3, 2. Stock 
Tel: 0660/463 90 27 
Mail: liesing@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

Niederösterreich 
Landessekretariat NÖ 
3100 St. Pölten
Niederösterreichring 1 A Tel: 02742/225 
53 33, Fax: 02742/225 53 35 Mail: 
niederoesterreich@mietervereinigung.at  
Telefonisch erreichbar von Montag bis 
Donnerstag von 8.30 bis 13.00 Uhr sowie 
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.
Sprechstunden nur nach vorheriger tele-
fonischer Vereinbarung
 
Termine in den Außenstellen nur nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter 02742/225 53 33 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
2340 Mödling, Hauptstraße 42a 
2700 Wr. Neustadt, Wienerstraße 42 
3300 Amstetten, Rathausstraße 1 
3502 Krems/Lerchenfeld, Hofrat-Erben-Str. 1 

Burgenland 
Die Beratungen finden in den Außenstel-
len Wiener Neustadt und Mödling sowie 
in der Zentrale der MVÖ statt. 
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Steiermark 
LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
GRAZ 
8020 Graz , Feuerbachgasse 1 
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Tel: 050195-4300, 
Fax: 050195-94300
Mail: steiermark@mietervereinigung.at 
Homepage: www.mietervereinigung.at                                                                                                
Rat und Hilfe in allen Wohnrechtsfragen! 

REGION WEST 
8940 Liezen 
AK Ausseerstraße 42, Terminvereinba-
rung unter Tel: 05-7799-4000 notwendig;
Tel.: 050195-4300 
Sprechstunden: 10.00–12.00 Uhr
Termine: 20. Juni, 18. Juli, 22. August

8793 Trofaiach 
Stadtgemeindeamt, Luchinettigasse 9
Besprechungszimmer 1. Stock
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr 
Termine: 21. Juni, 19. Juli, 20. September 

8790 Eisenerz 
Sprechstunden nach telefonischer Verein-
barung mit Frau Kornelia Hammer unter 
0676/6882863

8700 Leoben 
SPÖ Regionalbüro, Hauptplatz 9/1
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 21. Juni, 19. Juli, 20. September

REGION SÜD-WEST 
8430 Leibnitz 
Karl-Morre-Straße 8 (Servicebüro der SPÖ)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.30-11.30 Uhr 
Termine: 14. Juni, 12. Juli, 13. September

8530 Deutschlandsberg 
Rathausgasse 3 (Arbeiterkammer)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–11.00 Uhr 
Termine: 9. Juni, 14. Juli, 8. September

8580 Köflach 
Feldgasse 24
Tel: 0676/6062434 
Sprechstunden: 14.30–15.30 Uhr 
Termine: 23. Juni, 21. Juli, 15. September

REGION MURTAL 
8740 Zeltweg 
ÖGB / AK Gebäude, Hauptstraße 82
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 11.30–13.00 Uhr
Termine: 21. Juni, 19. Juli, 20. September

REGION OST 
8160 Weiz 
Stadtservice Weiz
Rathausgasse 3, (EG Kunsthaus)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr
Termine: 27. Juni, 25. Juli, 26. September

8280 Fürstenfeld 
Rathaus Fürstenfeld – Besprechungszim-
mer Augustinerplatz 1
Tel.: 050195-4300 
Sprechstunden: 11.30–12.30 Uhr 
Termine: 25. Juli, 26. September

8330 Feldbach 
Ringstraße 5, Arbeiterkammer 1. Stock
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 25. Juli, 26. September

REGION NORD 
8600 Bruck an der Mur 
ÖGB/AK Gebäude, Schillerstraße 22
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 9.15 bis 10.45 Uhr
Termine: 7. Juni, 5. Juli, 6. September

STUDENTEN: 
Sprechstunden an der 
Österreichischen Hochschülerschaft 
8010 Graz, Schubertstraße 6, 1. Stock 
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 8. Juni, 13. Juli, 10. August

Salzburg 
5020 Salzburg, Wartelsteinstraße 1 
Persönliche Beratungen: 30. Juni, 28. Juli, 
25. August – jeweils 9.30–12.30 Uhr , Anmel-
dung nicht erforderlich! 
Mail: salzburg@mietervereinigung.at 
Tel: 050195-2003 , Fax: 050195-9 2003 
Bürozeiten: Mo 9.30–12.30 Uhr, Do 14.00–
17.00 Uhr

Kärnten 
Derzeit nur telefonische Beratung bzw. 
Schriftverkehr. Tel: 050 195-2003, 
Fax: 050 195-92003 
Mail: kaernten@mietervereinigung.at

Oberösterreich 
Landessekretariat 
4020 Linz, Noßbergerstraße 11 
Tel: 0732/77 32 29, Fax: 0732/79 44 61 
Mail: oberoesterreich@mietervereinigung.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr, Mo 
und Mi auch 14.00-16.30 Uhr, Terminver-
einbarung ist notwendig. Für fremdspra-
chige Ratsuchende stehen 14-tägig jeweils 
am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
beim Verein »Migrare - Zentrum für Mig-
rantInnen OÖ«, Bulgariplatz 12, 4. und 
5. Stock , 4020 Linz, Tel: 0732/667363 ein 
Dolmetsch sowie ein/e JuristIn der Mie-
tervereinigung zur Verfügung.  

4320 Perg 
Herrenstraße 20/9,  Tel: 05/7726-2500 
Öffnungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4400 Steyr 
Leopold-Werndl-Straße 10/1. Stock 
Tel: 05/7726–1200, Öffnungszeiten: 14- tä-
gig jeweils am Do von 16.30 bis 18.00 Uhr
 
4560 Kirchdorf an der Krems 
Hauptplatz 7, Tel: 07582/620 56
Öffnungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4600 Wels 
Kaiser-Josef-Platz 23-25 
Telefon: 05/7726-4611
Öffnungszeiten: Di 8.00 bis 12.00 Uhr 

4810 Gmunden 
Herakhstraße 15 B (Arbeiterkammer) 
Öffnungszeiten: jeden 2. Montag des 
Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr

4840 Vöcklabruck 
Parkstraße 27, Tel: 05/7726 1400 
Öffnungszeiten: jeden 1. Di im Monat 9.00 
bis 11.00 Uhr, telefonische Voranmeldung

Tirol 
Landessekretariat 
6020 Innsbruck, Adamgasse 9 
Tel: 0512/58 24 31, Fax: 0512/58 24 31-14 
E-Mail: tirol@mietervereinigung.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00–12.00 Uhr 
und Di 17.00–19.00 Uhr, um tel. Termin-
vereinbarung wird gebeten.

Vorarlberg
Landessekretariat 
6900 Bregenz 
Tel: 05574/582 36 20, Fax: 050 195-94550 
Mail: vorarlberg@mietervereinigung.at 
Montag bis Donnerstag 9.00–11.00 Uhr
(nur mit telefonischer Voranmeldung)
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ANTWORT

FRAGE

FRAGE FRAGE
Vor meiner Haustür habe ich eine Fle-
xi Box stehen. Heute hat mich die Ge-
nossenschaft angeschrieben, dass ich 
sie entfernen muss da ich gegen feuer-
polizeilichen Vorschriften verstoße - 
hat die Genossenschaft Recht?

Stiegenhaus und Gang sind allgemei-
ne Teile der Liegenschaft, daher dür-
fen einzelne Mieter im Regelfall dort 
auch nichts lagern. Zwar hat der Ver-
waltungsgerichtshof (VwGH) für Wien 
vor kurzem entschieden, dass Blu-
menstöcke oder auch Fahrräder keine 
„brandgefährlichen Gegenstände“ im 
Sinne des Feuerpolizeigesetzes seien, 
allerdings können im Stiegenhaus ge-
lagerte Gegenstände im Ernstfall den 
Fluchtweg behindern. Im Verlauf von 
Fluchtwegen dürfen daher keine leicht 
umzuwerfenden, leicht zu verschie-
benden oder den Fluchtweg einen-
genden Objekte gelagert werden. Im 
Regelfall gibt die Hausordnung Aus-
kunft darüber, was wo abgestellt wer-
den darf. Ein etwaiges Sondernut-
zungsrecht, das einzelnen Mietern 

Wir leben in einer Genossenschafts-
wohnung, die wir kündigen werden. 
Vor zwei Jahren haben wir eine Klima-
anlage einbauen lassen nach Geneh-
migung der Genossenschaft. Können 
wir für diese Investition eine Investi-
tionsablöse fordern und von wem? 

Ablösezahlungen an einen Vormieter 
sind möglich, wenn der Vormieter ein 
Weitergabe- oder ein Vorschlagsrecht 
für die Wohnung hat. Die Höhe der Ab-
löse darf den Zeitwert der Investition 
nicht überschreiten. Wir raten dazu, 
genau zu prüfen, wie viel die Investi-
tionen wert sind; also zB. den (Zeit-)
Wert der Investition von einem Sach-
verständigen schätzen zu lassen - die-
se Schätzung dient als Grundlage für 
eine schriftliche Ablösevereinbarung. 

Sie haben konkrete Fragen rund ums Wohnen? 
Die Wohnrechts-Experten der Mietervereinigung 
Österreichs geben gerne Auskünfte.

Wie ist das eigentlich?
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ANTWORT

erlaubt, ihr Rad am Gang abzustel-
len, müsste im Mietvertrag vereinbart 
werden. Gleichzeitig müssen aber 
feuerpolizeiliche Vorschriften beach-
tet werden, denen zufolge die Flucht-
wege im Treppenhaus nicht versperrt 
werden dürfen.

Ich lebe seit über 45 Jahren in einer 
Gemeindewohnung. Nun müsste man 
die Gastherme austauschen. Wer trägt 
denn die Kosten?

Den Austausch (wenn eine Reparatur 
unwirtschaftlich wäre) einer mitver-
mieteten Heiztherme muss der Ver-
mieter auf eigene Kosten vornehmen. 
Diese Erhaltungspflicht gilt für alle 
Verträge, in denen die Therme/das 
Wärmebereitungsgerät zur Ausstat-
tung gehört beziehungsweise mitver-
mietet wurde.

ANTWORT
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Garantiert gut beraten und gut vertreten.

Die Mietervereinigung kämpft für Deine Rechte 
als MieterIn und steht Dir bei Problemen mit 
Vermietern zur Seite. Top-JuristInnen beraten Dich 
in allen Wohnrechtsfragen und helfen Dir gegen 
Abzocke bei Mieten und Betriebskosten, beim Streit 
um Kautionen und vielem mehr. Damit Wohnen fair 
bleibt. Alle Infos: 

Kannst Du auch.
Fair Wohnen?

www.mietervereinigung.at


